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1 Situation und Aufgabenstellung

Im Rahmen des Bebauungsplanverfahrens Nr. 32 „Vennhof“ in Roetgen ist der Umbau bzw. 

die Erweiterung der  Dienstleistungs- und Handelsimmobile an der Kreuzung Faulenbruch-

straße /  B 258 in  Roetgen vorgesehen.  Bereits  heute existiert  auf  dem Plangebiet  eine 

Dienstleistungs- und Handelsimmobile mit u.a. einer Bäckerei,  einem Blumenladen, einer 

Parfümerie sowie diverser Büronutzungen und Pkw-Stellplätze. Im Obergeschoss befinden 

sich des Weiteren bereits im Bestand Wohnnutzungen. Zukünftig sollen weitere Verkaufs-, 

Büro- und Wohnflächen entstehen.

Einen Übersichtslageplan der  örtlichen Gegebenheiten mit  Kennzeichnung der  Lage des 

Plangebietes (Stand 28.07.2021) zeigt die Anlage 1.

Innerhalb der vorliegenden schalltechnischen Untersuchung zu o.g. Bebauungsplanverfah-

ren sind die auf das Plangebiet einwirkenden Verkehrslärmimmissionen (Straßenverkehrs-

lärmimmissionen) sowie die vom Plangebiet auf die schutzwürdige Nachbarschaft einwirken-

den Gewerbelärmimmissionen zu ermitteln und zu bewerten.

Bei den, an das Plangebiet angrenzenden, innerhalb der vorliegenden Untersuchung be-

rücksichtigten, Verkehrswegen und -flächen handelt es sich um folgende:

• Faulenbruchstraße, östlich zum Plangebiet und

• Bundesstraße B 258 südlich zum Plangebiet.

Im Rahmen des Bebauungsplanverfahrens sind zunächst die auf das Plangebiet einwirken-

den Verkehrslärmimmissionen mit  Hilfe eines digitalen Simulationsmodells rechnerisch zu 

ermitteln und anschließend anhand der zulässigen Immissionsbegrenzungen zu bewerten. 

Die  Verkehrslärmimmissionen  der  relevanten  Straßen  sind  gemäß  den  Vorgaben  der  

RLS-19 zu berechnen. Die anschließende Beurteilung erfolgt geschossweise, getrennt für 

den Tages- und Nachtzeitraum, im Hinblick auf die Einhaltung der schalltechnischen Orien-

tierungswerte der DIN 18005.

Im Fall  von  Überschreitungen der  Orientierungswerte  erfolgt  eine  Prüfung  aktiver  Lärm-

schutzmaßnahmen  bzw.  eine  Ausweisung  der maßgeblichen  Außenlärmpegel  nach  DIN 

4109:2018 für passiven Lärmschutz innerhalb des Plangebietes.

Innerhalb der vorliegenden schalltechnischen Untersuchung zu o.g. Bebauungsplanverfah-

ren sind zudem die vom Plangebiet auf die schutzwürdige Nachbarschaft einwirkenden Ge-

werbelärmimmissionen neu zu ermitteln und zu bewerten. Hierzu erfolgte eine detaillierte 

Bauaktenrecherche. 
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Bei den zu berücksichtigenden innerhalb des Plangebietes gelegenen Gewerbenutzungen 

handelt es sich um den bereits bestehenden Teil im MI1-Gebiet mit div. Nutzungen und ge-

planter geringfügiger Erweiterungen sowie die geplanten Erweiterungen im MI2-Gebiet.

Es sind daher die auf die umliegenden Immissionsorte im Bestand sowie auf die Immissions-

orte im Plangebiet (Bestand und Planung) einwirkenden Gewerbelärmimmissionen der nach-

folgend aufgeführten gewerblichen Nutzungen zu bewerten:

• MI1-Gebiet (Bestand und geringfügiger Erweiterung) mit div. Einzelhandelsnutzun-

gen sowie Wohn- und Büronutzung und

• MI2-Gebiet (Erweiterung) mit Wohn- und Büronutzung/ Gastronomie.

Die auf das Bebauungsplangebiet sowie die umliegenden Immissionsorte im Bestand einwir-

kenden Gewerbelärmimmissionen der oben aufgeführten gewerblichen Nutzungen sind ge-

mäß den Vorgaben der TA Lärm in Verbindung mit der DIN ISO 9613-2  zu ermitteln. 

Innerhalb der Mischgebiete ist gemäß der  textlichen  Festsetzungen  des  Bebauungsplans 

eine Wohnnutzung im Erdgeschoss sowie im Untergeschoss nicht zulässig.

Im Falle einer Überschreitung der zulässigen Immissionsrichtwerte sind dann die erforderli -

chen Schallschutzmaßnahmen für die geplante Bebauung zu dimensionieren.

Da zu der geplanten Erweiterung im MI1- und MI2-Gebiet noch kein konkretes Nutzungskon-

zept  vorliegt,  werden für  die  Immissionsberechnungen zum Gewerbelärm standardisierte 

Nutzungs- und Emissionsansätze getroffen, die aus Sicht des Schallschutzes eine Umset-

zung der Planung ermöglichen. Eine detaillierte schalltechnische Untersuchung zur Prüfung, 

ob die Anforderungen der TA Lärm eingehalten werden, erfolgt im Rahmen des Baugeneh-

migungsverfahrens.

Nördlich an das in der vorliegenden schalltechnischen Untersuchung zu betrachtende Be-

bauungsplangebiet  grenzt  ein weiteres,  bereits rechtskräftiges Bebauungsplangebiet  (Be-

bauungsplan Nr. 34 „Faulenbruchstraße“)  an. Im Rahmen der vorliegenden Immissionsbe-

rechnungen zum Gewerbelärm wird die dort geplante Wohnnutzung entsprechend berück-

sichtigt und die ggf. gegenseitigen Auswirkungen auf den jeweiligen Bebauungsplan aufge-

zeigt.
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2 Bearbeitungsgrundlagen, zitierte Normen und Richtlinien

Titel / Beschreibung / Bemerkung Kat. Datum

[1] BImSchG 

Bundes-Immissionsschutzgesetz

Gesetz zum Schutz vor schäd-

lichen Umwelteinwirkungen 

durch Luftverunreinigungen, 

Geräusche, Erschütterungen 

und ähnliche Vorgänge

G Aktuelle Fassung

[2] TA Lärm 

Sechste AVwV  zum Bundes-Im-

missionsschutzgesetz, technische 

Anleitung zum Schutz gegen Lärm 

Gemeinsames Ministerialblatt 

Nr. 26, herausgegeben vom 

Bundesministerium des Inne-

ren vom 28.09.1998

VV 26.08.1998, 

zuletzt geändert 

am 01.06.2017

[3] DIN 4109 Schallschutz im Hochbau, An-

forderungen und Nachweise

N Januar 2018

[4] BauO NRW Landesbauordnung

Bauordnung für das Land Nord-

rhein-Westfalen

In der Fassung der Bekannt-

machung vom  04.08.2018 

(GV.NRW. 2018 S. 421)

V 04.08.18

[5] DIN ISO 9613, Teil 2 Dämpfung des Schalls bei der 

Ausbreitung im Freien, Allge-

meines Berechnungsverfah-

ren; Verweis in der TA Lärm 

auf den Entwurf September 

1997

N Ausgabe  

Oktober1999 

(Entwurf Sept. 

1997)

[6] DIN 18 005, Teil 1 Schallschutz im Städtebau – 

Grundlagen und Hinweise für 

die Planung 

N Juli 2002

[7] DIN 18 005, Teil 1, Beiblatt 1 Schallschutz im Städtebau – 

Berechnungsverfahren; Schall-

technische Orientierungswerte 

für die städtebauliche Planung 

N Mai 1987

[8] DIN EN 12 354, Teil 4 Bauakustik – Berechnung der 

akustischen Eigenschaften von 

Gebäuden aus den Bauteilei-

genschaften – Teil 4: Schall-

übertragung von Räumen ins 

Freie 

N April 2001 

[9] DIN 45 680 Messung und Bewertung tief-

frequenter Geräuschimmissio-

nen in der Nachbarschaft

N März 1997

[10] DIN 45 680, Beiblatt 1 Messung und Bewertung tief-

frequenter Geräuschimmissio-

nen in der Nachbarschaft, Hin-

weise zur Beurteilung bei ge-

werblichen Anlagen

N März 1997
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Titel / Beschreibung / Bemerkung Kat. Datum

[11] DIN 45 681 Bestimmung der Tonhaltigkeit 

von Geräuschen und Ermitt-

lung eines Tonzuschlages für 

die Beurteilung von Geräu-

schimmissionen; Verweis in 

der TA Lärm auf Entwurf Janu-

ar 1992

N Entwurf Novem-

ber 2002,

Entwurf Januar 

1992

[12] DIN 45 681 Bestimmung der Tonhaltigkeit 

von Geräuschen und Ermitt-

lung eines Tonzuschlages für 

die Beurteilung von Geräu-

schimmissionen

N März 2005

[13] DIN 45 681, Berichtigung 2 Bestimmung der Tonhaltigkeit 

von Geräuschen und Ermitt-

lung eines Tonzuschlages für 

die Beurteilung von Geräu-

schimmissionen

N Berichtigungen 

zu DIN 

45681:2005-03 

August 2006

[14] Parkplatzlärmstudie

Empfehlungen zur Berechnung 

von Schallemissionen aus Park-

plätzen, Autohöfen und Omnibus-

bahnhöfen sowie von Parkhäusern 

und Tiefgaragen

Schriftenreihe des Bayerischen 

Landesamtes für Umwelt-

schutz, 6. überarbeitete Aufla-

ge

Lit. 2007

[15] RLS-19 

Richtinien für den Lärmschutz an 

Straßen

Eingeführt mit 2. Verordnung 

zur Änderung der 16.BImSchV 

vom 4.11.2020

RIL Februar 2020

[16] Parkplatzlärmstudie

Empfehlungen zur Berechnung 

von Schallemissionen aus Park-

plätzen, Autohöfen und Omnibus-

bahnhöfen sowie von Parkhäusern 

und Tiefgaragen

Schriftenreihe des Bayerischen 

Landesamtes für Umwelt-

schutz, 6. überarbeitete Aufla-

ge

Lit. 2007

[17] Empfehlungen zur Bestimmung 

der meteorologischen Dämpfung 

Cmet gemäß DIN 9613-2

LANUV NRW Hinweise zur 

Cmet Bildung

Lit. 26.09.2012

[18] Technischer Bericht zur Untersu-

chung der Lkw-Ladegeräusche auf 

Betriebsgeländen von Frachtzen-

tren, Auslieferungslagern und Spe-

ditionen

Hessisches Landesamt für 

Umwelt und Geologie: Schrif-

tenreihe Umwelt und Geologie 

Lärmschutz in Hessen, Heft 

192

Lit. 1995
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Titel / Beschreibung / Bemerkung Kat. Datum

[19] Technischer Bericht zur Untersu-

chung der Geräuschemissionen 

durch Lastkraftwagen auf Betriebs-

geländen von Frachtzentren, Aus-

lieferungslagern, Speditionen und 

Verbrauchermärkten sowie weite-

rer typischer Geräusche insbeson-

dere von Verbrauchermärkten

Hessisches Landesamt für 

Umwelt und Geologie: Schrif-

tenreihe Umwelt und Geologie 

Lärmschutz in Hessen, Heft 3

Lit. 2005

[20] VDI 3770 Emissionskennwerte von 

Schallquellen – Sport- und 

Freizeitanlagen

RIL September 2012

[21] Bebauungsplanentwurf Nr. 32 

„Vennhof“

Zur Verfügung gestellt durch 

den Auftraggeber

P Stand  

28.07.2021

[22] Verkehrsuntersuchung 

zum Bebauungsplan Nr. 32 

„Vennhof“ in Roetgen 

Ingenieurgruppe IVV P Aktualisierung 

Juli 2021

[23] Bauakten „Vennhof“ Zur Verfügung gestellt durch 

die Gemeinde Roetgen

P Juli/August 2020

Kategorien:

G Gesetz N Norm

V Verordnung RIL Richtlinie

VV Verwaltungsvorschrift Lit Buch, Aufsatz, Berichtigung

RdErl. Runderlass P Planunterlagen / Betriebsangaben
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3 Beurteilungsgrundlagen

3.1 Schalltechnische Orientierungswerte gemäß DIN 18005 (Verkehrslärm)

Grundlage für die Beurteilung von Schallimmissionen im Städtebau ist die DIN 18005 [6]. 

Die  anzustrebenden  schalltechnischen  Orientierungswerte  für  Verkehrslärm  sind  in  der 

DIN 18005 "Schallschutz im Städtebau", Beiblatt 1  [7] aufgeführt. Dabei ist die Einhaltung 

folgender schalltechnischer Orientierungswerte, bezogen auf Verkehrslärm, anzustreben:

Tabelle 3.1: Schalltechnische Orientierungswerte nach DIN 18005, Beiblatt 1

Gebietsausweisung Immissionsrichtwert [dB(A)]

Tag Nacht

Reine Wohngebiete (WR) 50 40

Allgemeine Wohngebiete (WA) 55 45

Dorfgebiete (MD) und Mischgebiete (MI) 60 50

Kerngebiete (MK) und Gewerbegebiete (GE) 65 55

In Beiblatt 1 zu DIN 18005, Teil 1 heißt es zu der Problematik der Überschreitung der schall-

technischen Orientierungswerte:

„In  vorbelasteten  Bereichen,  insbesondere  bei  vorhandener  Bebauung,  bestehenden  

Verkehrswegen und Gemengelagen, lassen sich die Orientierungswerte oft nicht einhal-

ten. Wo im Rahmen einer Abwägung mit plausibler Begründung von den Orientierungs-

werten abgewichen werden soll, sollte möglichst ein Ausgleich durch andere geeignete  

Maßnahmen  (z.B.  geeignete  Gebäudeanordnung  und  Grundrissgestaltung,  bauliche  

Schallschutzmaßnahmen,  insbesondere  für  Schlafräume)  vorgesehen  und  planungs-

rechtlich abgesichert werden.“

Urbane Gebiete (MU) sind bislang nicht in die DIN 18005 aufgenommen worden, daher fin-

det  auch für urbane Gebiete (MU) eine Berücksichtigung der schalltechnischen Orientie-

rungswerte der DIN 18005 für Mischgebiete (MI) statt.

3.2 Beurteilungsgrundlagen für Gewerbelärm 

Gemäß den Anforderungen der TA Lärm sind die Immissionsrichtwerte aus den Geräuschen 

gewerblicher Anlagen einzuhalten. Gewerbelärmimmissionen sind zu messen bzw. zu be-

rechnen in  einem Abstand von 0,5  m vor  dem geöffneten Fenster  der  nächstgelegenen 

Wohn- und Aufenthaltsräume.
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Gemäß TA Lärm sind die in der nachfolgenden Tabelle aufgeführten Immissionsrichtwerte 

einzuhalten.

Tabelle 3.2: Immissionsrichtwerte der TA Lärm

Gebietsausweisung Immissionsrichtwert [dB(A)]

Tag Nacht

Reine Wohngebiete (WR) 50 35

Allgemeine Wohngebiete (WA) 55 40

Mischgebiete (MI), Kerngebiete (MK) 60 45

Urbane Gebiete (MU) 63 45

Gewerbegebiete (GE) 65 50

Bei  Überschreitung  der  Immissionsrichtwerte  sind  durch  die  jeweiligen  Gewerbebetriebe 

Maßnahmen erforderlich,  die  eine Einhaltung ermöglichen.  Die  o.g.  Immissionsrichtwerte 

sind zusätzlich aus der Summe aller Gewerbenutzungen im Umfeld einzuhalten. Im Falle ei -

ner neuen Wohnbebauung im Bereich gewerblicher Nutzungen hat sich diese vor ggf. vorlie-

genden Gewerbelärmimmissionen selbst zu schützen. Dieser "Selbstschutz" kann z.B. be-

deuten, dass keine Immissionsorte, d.h. zu öffnende Fenster zu Aufenthaltsräumen geschaf-

fen werden, an denen die Immissionsrichtwerte nicht eingehalten werden. Der alleinige Ein-

bau schalldämmender Fenster führt nicht zu einer Einhaltung der Anforderungen, da die Im-

missionsrichtwerte gemäß TA Lärm außen an den Fassaden 0,5 m vor der Mitte der geöffne-

ten Fenster zu Aufenthaltsräumen einzuhalten sind. 

Innerhalb der Mischgebiete ist gemäß der  textlichen  Festsetzungen  des  Bebauungsplans 

eine Wohnnutzung im Erdgeschoss sowie im Untergeschoss nicht zulässig.

Geräuschspitzen

Einzelne Impulsspitzen dürfen den Immissionsrichtwert zum Zeitraum des Tages um nicht 

mehr als 30 dB(A) und zum Zeitraum der Nacht um nicht mehr als 20 dB(A) überschreiten.

Ruhezeiten

Bei, reinen Wohngebieten (WR), allgemeinen Wohngebieten (WA) und Kurgebieten ist den 

in die Ruhezeiten werktags von 06:00 bis 07:00 Uhr und 20:00 bis 22:00 Uhr sowie sonn- 

und feiertags von 06:00 bis 09:00 Uhr, 13:00 bis 15:00 Uhr und 20:00 bis 22:00 Uhr fallen-

den anteiligen Schallimmissionen ein Zuschlag von 6 dB(A) zuzurechnen. 

Bei Industriegebieten (GI), Gewerbegebieten (GE), urbanen Gebeiten (MU) und Mischgebie-

ten (MI) sind bei einer Beurteilung des Tageszeitraumes gemäß TA-Lärm 1998 keine Zu-

schläge für Tageszeiten mit erhöhter Empfindlichkeit zu berücksichtigen.
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Seltene Ereignisse

Bei seltenen Ereignissen betragen die Immissionsrichtwerte für Immissionsorte außerhalb 

von Gebäuden tags 70 dB(A) und nachts 55 dB(A).

Einzelne kurzzeitige Geräuschspitzen dürfen diese Werte

• in Gewerbegebieten am Tag um nicht mehr als 25 dB(A) und in der Nacht um nicht 

mehr als 15 dB(A),

• in Kern- und Wohngebieten am Tag um nicht mehr als 20 dB(A) und in der Nacht um 

nicht mehr als 10 dB(A) überschreiten.

Verkehrsgeräusche

Verkehrsgeräusche auf öffentlichen Verkehrsflächen in einem Abstand von bis zu 500 m von 

dem Betriebsgrundstück sind soweit wie möglich zu vermindern, soweit

• sie  den  Beurteilungspegel  der  Verkehrsgeräusche  rechnerisch  um mindestens  3 

dB(A) erhöhen,

• keine Vermischung mit dem übrigen Verkehr erfolgt ist und

• die Immissionsgrenzwerte der 16. BImSchV erstmals oder weitergehend überschrit-

ten werden.

Der Beurteilungspegel für den Straßenverkehr auf öffentlichen Verkehrsflächen ist zu be-

rechnen nach den Richtlinien für den Lärmschutz an Straßen – Ausgabe 1990 – (RLS-90).
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4 Untersuchung der Verkehrslärmimmissionen innerhalb des Plangebietes 

gemäß DIN 18005

4.1 Allgemeines

Die Ermittlung der Verkehrslärmimmissionen innerhalb des Plangebietes erfolgt rechnerisch 

unter Zugrundelegung der Verkehrsbelastung der umliegenden Straßenverkehrswege mit ei-

nem digitalen Simulationsmodell.

Ausgehend von der Fahrzeugdichte der Geschwindigkeit und weiteren Parametern wird als 

Ausgangspunkt für die weiteren Berechnungen die sogenannte

Emission

gemäß RLS-19 für den Straßenverkehr berechnet. Berechnet wird hierbei nach RLS-19 der 

längenbezogene Schallleistungspegel der jeweiligen Fahrspur. 

Die berechneten Schallleistungspegel sind dabei nur eine Eingangsgröße für die weiteren 

Berechnungen.

Ausgehend von dem so berechneten Schallleistungspegel wird dann die 

Immission

in Form des sogenannten Beurteilungspegels an Immissionsorten berechnet.

Für die Verkehrslärmberechnung innerhalb des Plangebietes sind die Beurteilungspegel aus 

Verkehrslärm mit den schalltechnischen Orientierungswerten des Beiblattes 1 der DIN 18005 

zu vergleichen. 

Bei Überschreitung der schalltechnischen Orientierungswerte sind Lärmschutzmaßnahmen 

vorzusehen. 

In Anlage 3 ist das digitale Simulationsmodell zum Verkehrslärm mit den berücksichtigten 

Verkehrswegen,dem Bebauungsplangebiet und der Immissionsorte dargestellt. 
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4.2 Berechnung der Straßenverkehrslärmemissionen 

Die Ermittlung  der  Emissionen  aus  Straßenverkehr  erfolgte  gemäß  den  Vorgaben  der  

RLS-19  [15] unter Berücksichtigung der Verkehrsdaten der zur Verfügung gestellten Ver-

kehrsuntersuchung [22]. 

Die gemäß RLS-19 durchgeführte Berechnung der längenbezogenen Schallleistungspegel 

der berücksichtigten Straßenverkehrswege ist detailliert in Anlage 2 dargestellt.

4.3 Vorgehensweise bei den Immissionsberechnungen

Für eine Aussage der zu erwartenden Schallimmissionen hervorgerufen durch den Straßen-

verkehr im Bereich des Plangebietes werden die in der Anlage 2 aufgeführten Schallleis-

tungspegel für den Straßenverkehr zugrunde gelegt.

Für die in Anlage 3 dargestellten Baugrenzen werden die Schallimmissionen für die darge-

stellten 10 Immissionsorte getrennt für den Tages- und Nachtzeitraum berechnet. 

Bei den Immissionsberechnungen werden zum einen Berechnungen unter Berücksichtigung 

einer freien Schallausbreitung im Plangebiet, also ohne die schallabschirmende bzw. reflek-

tierende Wirkung der geplanten Baukörper, durchgeführt. Zum anderen werden die jeweili-

gen Baukörper entsprechend der geplanten Bauhöhen als Schallschirme berücksichtigt.

Die Berechnungen erfolgen sowohl als Einzelpunktberechnung geschossweise entlang der 

Baugrenzen (mit Berücksichtigung der Fassadenorientierung)  sowie als flächenhafte Iso-

phonenberechnungen für eine Berechnungshöhe von H = 2,5 m über Gelände (Erdgeschoss 

/ Freiflächen) und H= 10 m über Gelände (3. Obergeschoss). 

4.4 Ergebnis der Verkehrslärmberechnung

4.4.1 Immissionsberechnungen "Verkehrslärm - freie Schallausbreitung"

Die Ergebnisse der Einzelpunktberechnung (mit Berücksichtigung der Fassadenorientierung 

entlang der Baugrenzen) sind in Anlage 4.1 dargestellt. Die Ergebnisse der flächenhaften 

Isophonenberechnung (Rechenhöhe H = 2,5 m über Gelände) sind für den Tageszeitraum 

und für den Nachtzeitraum in Anlage 4.2 wiedergegeben. In Anlage 4.3 sind die Ergebnisse 

der Isophoneberechnungen für eine Rechenhöhe H= 10 m über Gelände dargestellt.

Wie die in der Anlage 4 dargestellten Berechnungsergebnisse zum Verkehrslärm bei freier 

Schallausbreitung im Plangebiet zeigen, wird im Bereich der parallel zur B 258 nächstgele-

genen Baugrenzen der zum Tageszeitraum in einem Mischgebiet (MI) zulässige schalltech-
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nische Orientierungswert von 60 dB(A) im Bereich der Immissionsorte 3 und 6 bei Beurtei-

lungspegeln von bis zu 67 dB(A) um 7 dB(A) überschritten. 

Im Bereich der Straßen abgewandten bzw. weiter hiervon entfernten Baugrenzen wird der 

schalltechnische Orientierungswert tags eingehalten. 

Der zum Nachtzeitraum zulässige schalltechnische Orientierungswert für Mischgebiete von 

50 dB(A) wird an den zur B 258 nächstgelegenen Baugrenzen bei Beurteilungspegeln von 

bis zu rund 57 dB(A) um 7 dB(A) überschritten. 

Im Bereich der Straßen abgewandten bzw. weiter hiervon entfernten Baugrenzen wird der 

schalltechnische Orientierungswert nachts eingehalten. 

4.4.2 Immissionsberechnungen "Verkehrslärm - Berücksichtigung der 

maximal zulässigen Gebäudehöhen"

In  einem zweiten  Untersuchungsschritt  zur  Beurteilung  der  Verkehrslärmimmissionen  im 

Plangebiet erfolgten Immissionsberechnungen unter Berücksichtigung der lt. Bebauungspla-

nentwurf maximal zulässigen Gebäudehöhen.

Die Ergebnisse der Einzelpunktberechnung sind in Anlage 5.1 dargestellt. Die Ergebnisse 

der flächenhaften Isophonenberechnung (Rechenhöhe H = 2,5 m über Gelände) sind für den 

Tageszeitraum und für den Nachtzeitraum in Anlage 5.2 wiedergegeben. In Anlage 5.3 sind 

die Ergebnisse der Isophoneberechnungen für eine Rechenhöhe H= 10 m über Gelände 

dargestellt.

Im Bereich der zur B 258 nächstgelegenen Immissionsorten ergeben sich nahezu identische 

Beurteilungspegel mit den daraus resultierenden Überschreitungen der Orientierungswerte 

wie im Fall der Betrachtung ohne Bebauungsdämpfung.

Wie  die  in  der  Anlage  5  dargestellten  Berechnungsergebnisse  zum Verkehrslärm  unter

Berücksichtigung der zulässigen geplanten Gebäudehöhen im Plangebiet zeigen, werden 

die in einem Mischgebiet zum Tages- und Nachtzeitraum zulässigen schalltechnischen Ori-

entierungswerte im Bereich der von den Straßen abgewandten bzw. weiter hiervon entfern-

ten Baugrenzen eingehalten.

Für  Außenwohnbereiche  städtebaulich  anzustreben ist  mindestens  eine  Einhaltung  des  

Orientierungswertes der DIN 18005 für Mischgebiete von 60 dB(A), da im Mischgebiet im 

Gegensatz zum Gewerbegebiet noch regelmäßig gewohnt werden kann.

Die Rechtsprechung geht aber davon aus, dass eine angemessene Nutzung der Freiberei-

che sogar gewährleistet ist, „[…] wenn sie keinem Dauerschallpegel ausgesetzt sind, der  
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62 dB (A) überschreitet, denn dieser Wert markiert die Schwelle, bis zu der unzumutbare 

Störungen der Kommunikation und der Erholung nicht zu erwarten sind.“ ( OVG NRW vom 

13.03.2008, Az.: 7 D 34/07.NE).

Im vorliegenden Fall ist dies im nördlichen bzw. nordwestlichen Bereich des Plangebietes 

gegeben.

5 Untersuchung der Gewerbelärmimmissionen gemäß TA Lärm

5.1 Allgemeine Vorgehensweise

Die Ermittlung der Schallimmissionen erfolgt rechnerisch getrennt für den Tages- und Nacht-

zeitraum auf Grundlage vorhandener Messdaten / Literaturdaten sowie unter Berücksichti-

gung der Planunterlagen mit dem Rechenprogramm SoundPLAN.  

Die immissionsrelevanten Geräuschquellen werden in diesen Simulationsmodellen in Form 

von Ersatzlinien-, Ersatzpunkt- und Ersatzflächenschallquellen, deren Lage in der Anlage 6.1 

und Anlage 6.2 dargestellt ist, berücksichtigt. 

Es sind die auf das Plangebiet und die umliegenden Immissionsorte im Bestand sowie im 

Bereich der direkt nördlich geplanten Wohngebäude im Plangebiet an der Faulenbruchstra-

ße einwirkenden Gewerbelärmimmissionen der nachfolgend aufgeführten gewerblichen Nut-

zungen zu bewerten:

• MI1-Gebiet (Bestand und geringfügiger Erweiterung) mit div. Einzelhandelsnutzun-

gen sowie Wohn- und Büronutzung und

• MI2-Gebiet (Erweiterung) mit Wohn- und Büronutzung/ Gastronomie.

Da zu der geplanten Erweiterung im MI1- und MI2-Gebiet noch kein konkretes Nutzungskon-

zept  vorliegt,  werden für  die  Immissionsberechnungen zum Gewerbelärm standardisierte 

Nutzungs- und Emissionsansätze getroffen, die aus Sicht des Schallschutzes eine Umset-

zung der Planung ermöglichen. Eine detaillierte schalltechnische Untersuchung zur Prüfung, 

ob die Anforderungen der TA Lärm eingehalten werden, erfolgt im Rahmen des Baugeneh-

migungsverfahrens.

Ausgehend von  den Emissionsgrößen erfolgt  auf  Grundlage  der  Rechenvorschriften  der 

DIN ISO 9613-2 auf Grundlage von Einzelpunktberechnungen entlang der Baugrenzen des 

Plangebietes sowie für die maßgebenden Immissionsorte im Umfeld des Bebauungsplange-

bietes die Bestimmung der hier vorliegenden Gewerbelärmimmissionen. 
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Innerhalb der Mischgebiete ist gemäß der  textlichen  Festsetzungen  des  Bebauungsplans 

eine Wohnnutzung im Erdgeschoss sowie im Untergeschoss nicht zulässig.

Die Bestimmung der meteorologischen Dämpfung Cmet nach DIN ISO 9613-2 erfolgt gemäß 

den Empfehlungen des LANUV NRW auf Grundlage der in der nachfolgenden Tabelle 5.1 

aufgeführten Meteorologiefaktoren C0 für die Station Aachen.

Tabelle 5.1: Meteorologiefaktoren c0 [dB] für die Station Aachen

Station Mitwindrichtung für die Ausbreitung von der Quelle zum Immissionsort C0 [dB]

0° 30° 60° 90° 120° 150° 180° 210° 240° 270° 300° 330°

Aachen 2,8 3,4 3,5 3,0 2,3 1,8 1,5 1,3 1,3 1,3 1,5 2,1

Die hier dargestellten Berechnungsergebnisse basieren auf einer Schallausbreitungsrech-

nung auf Grundlage des Mittelungspegels LAFTeq für Schallquellen im Freien unter Berück-

sichtigung eventueller Impulszuschläge. Die Impulszuschläge sind in den Emissionsansät-

zen bereits enthalten. 

Analog zur Vorgehensweise bei der Ermittlung und Beurteilung der Verkehrslärmimmissio-

nen im Plangebiet, erfolgten auch für den Gewerbelärm Immissionsberechnungen ohne und 

mit Berücksichtigung der schallabschirmenden bzw. reflektierenden Wirkung der geplanten 

Bebauung. 

Die innerhalb der vorliegenden Untersuchung zugrunde gelegten Nutzungsansätze "Gewer-

belärm" und deren Frequentierungen sind zusammenfassend im Datenanhang aufgeführt.

5.2 Nutzungen und Immissionsorte im Bestand

Nachfolgend werden, als Ergebnis der Bauaktenrecherche, die bereits im Bestand innerhalb 

des MI1-Gebietes vorhandenen Nutzungen aufgeführt:

• Erdgeschoss:  

- Parfumierie (Betriebszeiten 09:30 – 18:30 Uhr)

- Schuhhaus (Betriebszeiten 09:00 – 20:00 Uhr)

- Bäckerei mit Außenbereich (Betriebszeiten 06:00 – 18:30 Uhr)

- Zahnarztpraxis (Betriebszeiten 07:30 – 19:00 Uhr)

- Steuerberater (Betriebszeiten 08:00 – 17:00 Uhr)

• Obergeschoss:  

- Fitnesscenter (Betriebszeiten 08:00 – 21:00 Uhr)

- Medizinisches Versorgungszentrum (Betriebszeiten 00:00 – 24:00 Uhr)
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• Untergeschoss:  

- Montage/ Vertrieb von Spezialfahrzeugen und Fahrrädern (Betriebszeiten 07:00 – 

18:00 Uhr)

- Billardcafe (Betriebszeiten 10:00 – 22:00 Uhr)

- Spielhalle (Betriebszeiten 06:00 – 22:00 Uhr)

- Räume der Volkshochschule (Betriebszeiten 10:00 – 22:00 Uhr)

Im Obergeschoss des Gebäudes im Bestand befinden sich zudem Wohnnutzungen (insge-

samt 8 Wohneinheiten). An den Fassadenbereichen mit Immissionsorten im Sinne der TA 

Lärm werden im Rahmen der weiteren Immissionsberechnungen Immissionsorte berücksich-

tigt (Immissionsorte 01 – 04 und 11 – 14, vgl. Anlage 6.2). An den Fassadenbereichen mit  

rein gewerblichen Nutzungen bzw. Nutzungen ohne Schutzanspruch im Sinne der TA Lärm 

im Bestand werden jedoch auch Immissionsorte berücksichtigt, da hier bei einer Umnutzung 

auch Immissionsorte entstehen können (Immissionsorte 15 – 17, vgl. Anlage 6.2). 

5.3 Nutzungsansätze der Gewerbebetriebe

Nachfolgend werden  die  im Rahmen der  Immissionsberechnungen berücksichtigten Nut-

zungsansätze für die zu betrachtenden gewerblichen Nutzungen kurz erläutert. Diese beru-

hen zum einen auf  den Nutzungsansätzen aus der schalltechnischen Untersuchung aus 

2010 bzw. 2017 für das MI1-Gebiet („Vennhof 1“, Bestand) und zum anderen auf den Ergeb-

nissen der Verkehrsuntersuchung zum Bebauungsplan.

Es  sind  neben  Einzelhandelsnutzungen  auch  Wohnnutzungen  und  Büronutzungen  im  

Bebauungsplangebiet vorgesehen bzw. vorhanden. 

Gemäß der Verkehrsuntersuchung zum Bebauungsplan ergeben sich 376 Pkw-Bewegungen 

pro Tag (Ziel- und Quellverkehr) durch Bewohner und Beschäftigte sowie 1.036 Pkw-Bewe-

gungen pro Tag (Ziel- und Quellverkehr) durch Besucher und Kunden. Davon werden in An-

lehnung an die Bayerische Parkplatzlärmstudie 12 Pkw-Bewegungen innerhalb der lautesten 

Nachtstunde berücksichtigt. 

Durch den Wirtschaftsverkehr entstehen 112 Kfz-Bewegungen pro Tag gemäß Verkehrsun-

tersuchung. Der Wirtschaftsverkehr erfolgt ausschließlich zum Tageszeitraum. Eine Ausnah-

me stellt hier jedoch die Warenanlieferung für die Bäckerei dar. Entgegen der bisherigen An-

nahmen erfolgte diese jedoch gemäß Betriebsbeschreibung zum Bauantrag [20] über die 

Bundesstraße und nicht über die Faulenbruchstraße. Die Verladetätigkeiten erfolgen somit 

vor der Fassade in Richtung Bundesstraße und nicht an der rückwärtigen Fassade des Ge-

bäudes. 
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Es sind sowohl oberirdische Pkw-Stellplätze, als Erweiterung der bereits bestehenden Stell-

platzanlage sowie Stellplätze in einer neu geplanten Tiefgarage im Plangebiet vorgesehen. 

Die Pkw der Bewohner und Beschäftigte werden in der geplanten Tiefgarage abgestellt, die 

Besucher und Kunden nutzen die oberirdischen Pkw-Stellplätze. Die Einfahrt zur Tiefgarage 

erfolgt über die Faulenbruchstraße entlang der nördlichen Plangebietsgrenze, die Ausfahrt 

der Tiefgarage erfolgt in Richtung Süden auf die B 258. 

Es wird angesetzt, dass im Bereich der Zufahrt ggf. erforderliche Entwässerungsrinnen und 

das Rolltor entsprechend dem Stand der Lärmminderungstechnik ausgebildet werden und 

somit von keinem relevanten Beitrag (Schallimpulse) zu den Schallimmissionen auszugehen 

ist.

Die für den Wirtschaftsverkehr zugrunde gelegten Nutzungsansätze sind in den nachfolgen-

den Tabellen 5.2 und 5.3 detailliert aufgeführt. 

Tabelle 5.2: Nutzungsansätze tags und nachts – MI1- Gebiet (Bestand)

Nutzung Geräuschart Frequentierung zum

Tageszeitraum 

(6 – 22 Uhr)

Nachtzeitraum 

(lauteste Stunde 

zwischen 

22 und 6 Uhr)

Anlieferung 

über 

Faulenbruch-

straße

Fahrtbewegungen Lkw 2 Lkw

Kein Betrieb 

nachts

Rangiervorgänge Lkw 2 Lkw 

Abstellvorgänge Lkw 2 Lkw 

Palettenhubwagen über fahrzeugeigene Ladeboardwand

10 Verladevorgänge je Lkw 

[LWAT,1h = 88,0 dB(A)]

2 Lkw 

Anlieferung 

über 

Bundesstraße

Fahrtbewegungen Kleintransporter 3 Kleintransporter 1 Kleintransporter

Abstellvorgänge Kleintransporter 3 Kleintransporter 1 Kleintransporter

Rollcontainer über fahrzeugeigene Ladebordwand

6 Verladevorgänge je Kleintransporter

[LWAT,1h = 78,0 dB(A)]

3 Kleintransporter -

Rollcontainer über fahrzeugeigene Ladebordwand

3 Verladevorgänge je Kleintransporter

[LWAT,1h = 78,0 dB(A)]

- 1 Kleintransporter

Außenterrasse 

Bäckerei

30 Personen mit LWA = 70 dB(A) für lauteres Sprechen (Spre-

chen gehoben) 
06:00 – 18:30 Uhr

Kein Betrieb 

nachts

Haustechnik
Betriebszeiten und Schallleistungspegel

s. Kapitel 5.4.6
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Tabelle  5.3: Nutzungsansätze tags und nachts – Erweiterung MI1-Gebiet und MI2-Gebiet 

(Planung)

Nutzung Geräuschart Frequentierung zum

Tageszeitraum 

(6 – 22 Uhr)

Nachtzeitraum 

(lauteste Stunde 

zwischen 

22 und 6 Uhr)

Anlieferung 

Fahrtbewegungen Lkw 2 Lkw

Kein Betrieb nachts

Rangiervorgänge Lkw 2 Lkw 

Abstellvorgänge Lkw 2 Lkw 

Palettenhubwagen

über fahrzeugeigene Ladeboardwand

10 Verladevorgänge je Lkw 

[LWAT,1h = 88,0 dB(A)]

2 Lkw 

Fahrtbewegungen Kleintransporter 3 Kleintransporter

Kein Betrieb nachts

Abstellvorgänge Kleintransporter 3 Kleintransporter

Rollcontainer über fahrzeugeigene Ladebordwand

10 Verladevorgänge je Kleintransporter

[LWAT,1h = 78,0 dB(A)]

3 Kleintransporter

Fahrtbewegungen und Abstellvorgänge Pkw 7 Pkw Kein Betrieb nachts

Haustechnik
Betriebszeiten und Schallleistungspegel

s. Kapitel 5.4.6

5.4 Schallemissionsgrößen Gewerbelärm

5.4.1 Pkw-Parkplatz

Die Schallemissionen von Parkplätzen werden gemäß Parkplatzlärmstudie gemäß folgender 

Formel für das sog. zusammengefasste Verfahren ermittelt: 

LWAr = LW 0 + K PA + K I + K D + K StrO + 10 log(B⋅N ) − 10 log(
T r
T

)

Darin sind: 

LWAr = Schallleistungsbeurteilungspegel aller Vorgänge auf dem Parkplatz [dB(A)];

LW0 = 63 dB(A), Ausgangsschallleistungspegel für 1 Bewegung / h auf einem P+R-

Parkplatz [dB(A)];

KPA = Zuschlag für die Parkplatzart [dB], 

hier: KPA = 5 dB für Parkplätze an einem Einkaufsmarkt mit  Standard-

 Einkaufswagen auf Pflaster;

 KPA = 0 dB für Parkplätze an Wohnanlagen

KI = Zuschlag für die Impulshaltigkeit [dB], 
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hier: KI =  4  dB für  Parkplätze  an  einem Einkaufsmarkt  mit  Standard-

 Einkaufswagen auf Pflaster;

 KI = 4 dB für Parkplätze an Wohnanlagen

KD = Zuschlag für den Durchfahrts- und Parksuchverkehr [dB] 

KD = 2,5 log (f • B - 9) für f • B > 10 Stellplätze; KD = 0 für f • B ≤ 10 

f = Stellplätze je Einheit der Bezugsgröße

hier: f= 1,0 für Parkplätze an Wohnanlagen

f= 0,0,7 für für Parkplätze an einem Einkaufsmarkt

KStrO = Zuschlag für Fahrbahnoberfläche [dB], 

hier: KStrO = 0,0 dB(A) aspahltierte Fahrwege

B • N = alle Fahrzeugbewegungen pro Stunde auf der Parkplatzfläche;

T = Bezugszeit = 1h;

Tr = die Beurteilungszeit [h], hier: 16 Stunden am Tag, lauteste Nachtstunde;

5.4.2 Fahrtbewegungen Pkw, Kleintransporter und Lkw

Die Fahrtbewegungen von Pkw und Lkw lassen sich bei langsamen Fahrten auf Betriebsge-

länden nach mittels folgender Formel berechnen:

L 'WAr = LWA ,1h + 10 log (n)− 10 log(
T r
T

)

Darin bedeuten:

LWAr ’ = auf Beurteilungszeit bez. Schallleistungspegel pro Meter Fahrstrecke 

[dB(A)/m]

LWA,1h = Zeitlich gemittelter Schallleistungspegel für 1 Fz/h und 1 m;

hier: LWA,1h = 63 dB(A) für Lkw, LWA,1h = 69 dB(A) für Lkw-Rangierfahrt, 

LWA,1h = 56 dB(A) für Kleintransporter und LWA,1h = 48 dB(A) für Pkw

n = Anzahl der Lkw-Fahrten der Leistungsklasse in der Beurteilungszeit Tr

Tr = Beurteilungszeit in Stunden

Den Emissionsansätzen für die Pkw- und Lkw-Fahrbewegungen liegt eine Geschwindigkeit 

von v= 30 km/h zugrunde. 

5.4.3 Abstellvorgang Lkw und Kleintransporter

Aus dem im Folgenden für verschiedene Einzelgeräusche bestimmten zeitlich gemittelten 

Schallleistungspegel LWA(T),1h für einen Vorgang pro Stunde, können mithilfe der aufgeführten 

Formel die Beurteilungsschallleistungspegel bestimmt werden.
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LWA(T )r = LWA(T ),1h + 10 log(n)− 10 log (
T r
T

)

Darin sind:

LWA(T)r = Auf die Beurteilungszeit bezogener (Taktmaximal-) Schallleistungspegel [dB(A)]

LWA(T),1h = Zeitlich gemittelter Schallleistungspegel für 1 Vorgang pro Stunde [dB(A)]

n = Anzahl der Vorgänge innerhalb der Beurteilungszeit Tr

T = Bezugszeit: 1h

Tr = Beurteilungszeit [h], hier: 16 Stunden am Tag, lauteste Nachtstunde

Die angesetzten Schallleistungen für den Abstellvorgang eines Lkw bzw. eines Kleintrans-

porters sind in der folgenden Tabelle 5.4 bzw. Tabelle 5.5 zusammenfassend aufgeführt:

Tabelle 5.4: Schallleistungspegel für die Einzelimpulse eines Lkw für einen Abstellvorgang

Geräuschart LWA (arith. Mittel) Einwirkzeit LWA(T),1h

[dB(A)] [min] [s] 5-s-T. [dB(A)]

Entspannungsgeräusche des 

Bremsluftsystems

108 5 1 79,4

Türenschlagen 100 10 2 74,4

Motorstart 100 5 1 71,4

Leerlaufgeräusch 94 15 3 70,2

Summe 81,5

Tabelle 5.5: Schallleistungspegel für die Einzelimpulse eines Kleintransporters für einen Ab-

stellvorgang

Geräuschart LWA (arith. Mittel) Einwirkzeit LWA(T),1h

[dB(A)] [min] [s] 5-s-T. [dB(A)]

Türenschlagen 100 10 2 74,4

Motorstart 100 5 1 71,4

Leerlaufgeräusch 94 15 3 70,2

Summe 77,2

5.4.4 Verladevorgänge

Für die Verladegeräusche wird der Emissionsansatz gemäß verwendet:

LWA(T )r = LWA(T ),1h + 10 log (n)− 10 log (
T r
T

)
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Darin sind: 

LWA(T)r = Auf die Beurteilungszeit bezogener (Taktmaximal-) Schallleistungspegel [dB(A)]

LWA(T),1h = Zeitlich gemittelter Schallleistungspegel für 1 Vorgang pro Stunde [dB(A)]

n = Anzahl der Vorgänge innerhalb der Beurteilungszeit Tr

T = Bezugszeit: 1h

Tr = die Beurteilungszeit [h], hier: 16 Stunden am Tag, lauteste Nachtstunde

Die zeitlich gemittelten Schallleistungspegel LWA(T),1h für die Verladevorgänge sind in Tabelle 

5.6 aufgeführt. 

Tabelle 5.6: Mittlere Schallleistungspegel für Verladegeräusche

Geräusch Be- und Entladung LWA(T),1h [dB(A)]

Außenrampe Innenrampe

Palettenhubwagen über Überladebrücke 85,0 80,0

Palettenhubwagen über fahrzeugeigene Ladebordwand 88,0 -

Rollcontainer über Überladebrücke - 64,0

Rollcontainer über fahrzeugeigene Ladebordwand 78,0 -

Kleinstapler über Überladebrücke 74,0 70,0

Rollgeräusche, Wagenboden 75,0 75,0

5.4.5 Außenterrasse Bäckerei

Die Bäckerei im bestehenden Teilbereich des Bebauungsplanverfahrens Nr. 32 (MI1) verfügt 

über eine Außenterrasse. Die immissionsrelevanten Geräuschquellen, im vorliegenden Fall 

handelt es sich um Sprachäußerungen der Gäste, werden in diesem Simulationsmodell in 

Form von einer Flächenschallquelle der Höhe h = 1,2 m über Boden, deren Lage in Anlage 6  

dargestellt ist, berücksichtigt.

Die Öffnungszeit der Außengastronomie an Werktagen(montags – samstags) wird in der vor-

liegenden schalltechnischen Untersuchung von 06.00 Uhr bis 18.30 Uhr angesetzt.

Für die Außengastronomie werden im Mittel 40 Personen in der Zeit von 06:00 bis 18:30 Uhr 

auf der Außengastronomiefläche als Maximalansatz berücksichtigt. 

Die Ermittlung der aus der Nutzung der Außengastronomie resultierenden Geräuschemissio-

nen erfolgt auf Grundlage der VDI 3770.

Hiernach wird den Betrachtungen generell ein Schallleistungspegel von LWA = 70 dB(A) für 

lauteres  Sprechen  (Sprechen  gehoben)  angesetzt.  Die  Impulshaltigkeit  wird  gemäß  der 

nachfolgenden Formelbeziehung berücksichtigt:
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DLI = 9,5 dB – 4,5 log (n) mit DLI ≥ 0 dB(A)

mit: n =   Anzahl der zur Immission wesentlich beitragenden Personen, hier n = 20

Es wird davon ausgegangen, dass jede zweite Person mit gehobener Sprache dauerhaft 

spricht.  Im  vorliegenden  Fall  ergibt  sich  dann  ein  Gesamt-Schallleistungspegel  von  

LWA = 86,6 dB(A) je Stunde.

Zusätzlich wird noch ein Zuschlag von 3 dB(A) für die Informationshaltigkeit gemäß Ziffer 

A 2.5.2 der TA Lärm berücksichtigt.

5.4.6 Haustechnik

Für die haustechnischen Anlagen auf der Dachfläche werden folgende Schallleistungspegel 

tags und nachts für die in Anlage 1 dargestellten Aufstellungsorte im Bestand angesetzt:

• 2 Lüftungsgeräte mit Schallleistungspegel jew. LWA= 58 dB(A) tags und nachts

• 4 Klimageräte mit Schallleistungspegel jew. LWA= 70 dB(A) tags und nachts

Für die haustechnischen Anlagen auf der Dachfläche werden folgende Schallleistungspegel 

tags und nachts für die in Anlage 6.1  bzw. 6.2dargestellten Aufstellungsorte in der Planung 

angesetzt:

Tag: jew. LWA = 80 dB(A)

Nacht: jew. LWA = 70 dB(A)

Eine  detaillierte  schalltechnische  Untersuchung zur  Prüfung,  ob  die  Anforderungen  der  

TA Lärm eingehalten werden, erfolgt im Rahmen der Baugenehmigung.  Weiterhin sind die 

nachfolgend aufgeführten schalltechnischen Randbedingungen einzuhalten:

• Die  lüftungstechnischen  Außenaggregate  sind  einzeltonfrei  im  Sinne  der  DIN 

45681 / der TA Lärm auszuführen;

• Die anteiligen Geräuschimmissionen der lüftungstechnischen Außenaggregate dür-

fen zu keiner Überschreitung der Anhaltswerte der DIN 45680 in den nächstgelege-

nen schutzwürdigen Raumnutzungen in der Nachbarschaft führen.

Diese Anforderungen sind nach Inbetriebnahme zu überprüfen bzw. durch den Hersteller zu 

bescheinigen.
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5.5 Ergebnis der Gewerbelärmimmissionsberechnungen

5.5.1 Immissionsberechnungen "Gewerbelärm – Immissionsorte (Bestand) 

im Umfeld des Plangebietes"

Die Ergebnisse der Einzelpunktberechnung für die in der Anlage 1.1 dargestellten Immissi-

onsorte im Umfeld des Plangebietes sind in der Anlage 2 dargestellt.

Im Bereich der zu den Gewerbelärmquellen nächstgelegenen Immissionsorte 01 – 05 und 

13 südlich bzw. westlich des Bebauungsplangebietes mit einem Schutzanspruch entspre-

chend eines Mischgebietes (MI) ergeben sich Beurteilungspegel von bis zu 50 dB(A) tags 

und 39 dB(A) nachts. Somit wird der Immissionsrichtwert für ein Mischgebiet von 60 dB(A) 

tags und 45 dB(A) nachts eingehalten bzw. um mindestens 10 dB(A) tags und 6 dB(A) 

nachts unterschritten. 

Im Bereich der östlich bzw. nördlich gelegenen Immissionsorte 06 – 12 und 14 mit einem 

Schutzanspruch entsprechend eines allgemeinen Wohngebietes (WA) ergeben sich Beurtei-

lungspegel von bis zu 53 dB(A) tags und 32 dB(A) nachts. Somit wird der Immissionsricht-

wert für ein allgemeines Wohngebiet (WA) von 55 dB(A) tags und 40 dB(A) nachts eingehal-

ten bzw. ausgeschöpft. 

In der vorliegenden Untersuchung wird aufgrund der sehr geringen bestehenden gewerbli-

chen Nutzung im Umfeld des Plangebietes (Einzelhandel) ein tags z.T. geminderter anteili-

ger Immissionsrichtwert für die Immissionsorte an der umliegenden schutzbedürftigen Nut-

zungen angesetzt. Gewerbliche Nutzungen nachts liegen nicht vor, so dass eine mögliche 

Ausschöpfung der Richtwerte nachts zu Grunde gelegt werden kann. Für die Immissionsorte 

01 - 05 mit MI-Ausweisung können vorhandene Gewerbelärmimmissionen vorliegen. Dies 

wird durch einen anteiligen Richtwert von 57 dB(A) für die geplante Nutzung berücksichtigt. 

Bei der hier relevanten WA-Bebauung wird unter Berücksichtigung der zu anderen Nutzun-

gen jeweils deutlich näher gelegenen sonstigen Wohnbebauung durch die vorhandenen Nut-

zungen der Richtwert deutlich unterschritten. Hier kann der Richtwert von 55 dB(A) durch die 

geplante Nutzung ausgeschöpft werden. 

Auch unter Berücksichtigung einer ggf. vorhandenen Gewerbelärmvorbelastung werden die 

Anforderungen der TA an den Immissionsorten im Umfeld unter Berücksichtigung der aufge-

führten Nutzungen und der Emissionsansätze eingehalten.

Da zum  erweiterten MI1-Gebiet und zum geplanten MI2-Gebiet noch kein konkretes Nut-

zungskonzept vorliegt, wurden für die Immissionsberechnungen zum Gewerbelärm standar-

disierte Nutzungs- und Emissionsansätze getroffen, die aus Sicht des Schallschutzes eine 

Umsetzung der Planung ermöglichen. Eine detaillierte schalltechnische Untersuchung zur 
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Prüfung, ob die Anforderungen der TA Lärm eingehalten werden, erfolgt  im Rahmen der 

Baugenehmigung.

5.5.2 Immissionsberechnungen "Gewerbelärm – Immissionsorte (Planung) 

im Umfeld des Plangebietes"

Nördlich an das in der vorliegenden schalltechnischen Untersuchung zu betrachtende Be-

bauungsplangebiet  grenzt  ein weiteres,  bereits rechtskräftiges Bebauungsplangebiet  (Be-

bauungsplang Nr. 34 „Faulenbruchstraße“) an. Im Rahmen der vorliegenden Immissionsbe-

rechnungen zum Gewerbelärm wird die dort geplante Wohnnutzung entsprechend berück-

sichtigt und die gegenseitigen Auswirkungen auf den jeweiligen Bebauungsplan aufgezeigt.

Im Bereich der nördlich geplanten Wohnbebauung innerhalb des Bebauungsplangebietes 

Nr. 34 „Faulenbruchstraße“ (Immissionsorte 100 – 103) mit einem Schutzanspruch entspre-

chend eines allgemeinen Wohngebietes (WA) ergeben sich Beurteilungspegel von bis zu  

55 dB(A) tags und 33 dB(A) nachts. Somit wird der Immissionsrichtwert für ein allgemeines 

Wohngebiet (WA) von 55 dB(A) tags und 40 dB(A) nachts in diesem Bereich eingehalten 

bzw. ausgeschöpft.

5.5.3 Immissionsberechnungen "Gewerbelärm – Immissionsorte (Bestand 

MI 1) innerhalb des Plangebietes"

Im Obergeschoss des Gebäudes im Bestand befinden sich zudem Wohnnutzungen (insge-

samt 8 Wohneinheiten). An den Fassadenbereichen mit Immissionsorten im Sinne der TA 

Lärm werden im Rahmen der Immissionsberechnungen Immissionsorte berücksichtigt.

Die Ergebnisse der Einzelpunktberechnung für die in der Anlage 1.2 dargestellten Immissi-

onsorte 01 – 04 und 11 – 14 innerhalb des Plangebietes selbst entlang der Baugrenze MI1 

sind in der Anlage 3 dargestellt. Die Immissionsberechnungen erfolgten unter Berücksichti-

gung der jeweils maximal zulässigen Gebäudehöhen.

Für die Immissionsorte innerhalb des Plangebietes ist ein Schutzanspruch entsprechend ei-

nes Mischgebietes mit Immissionsrichtwerten von 60 dB(A) tags und 45 dB(A) nachts anzu-

setzen. 

Es ergeben sich Beurteilungspegel von bis zu 60 dB(A) tags und 43 dB(A) nachts. Somit 

wird der Immissionsrichtwert für ein Mischgebiet (MI) in Bereich der Baugrenzen eingehal-

ten. Es sind keine Schallschutzmaßnahmen gegenüber Gewerbelärm erforderlich. Die vor-

handenen sowie die geplanten gewerblichen Nutzungen im Bebauungsplangebiet sind mit 

den Immissionsorten im Bestand aus schalltechnischer Sicht als verträglich einzustufen.

 



FF 6617-5

29.07.2021

Seite 27 von 45

5.5.4 Immissionsberechnungen "Gewerbelärm – Immissionsorte (Planung 

MI 1) innerhalb des Plangebietes"

Die Ergebnisse der Einzelpunktberechnung für die in der Anlage 1.2 dargestellten potentiel-

len Immissionsorte entlang der Baugrenze MI1 (Immissionsorte 15 und 16) sind in der Anla-

ge 3 dargestellt. Die Immissionsberechnungen erfolgten unter Berücksichtigung der jeweils 

maximal zulässigen Gebäudehöhen.

Für die Immissionsorte innerhalb des Plangebietes ist ein Schutzanspruch entsprechend ei-

nes Mischgebietes mit Immissionsrichtwerten von 60 dB(A) tags und 45 dB(A) nachts anzu-

setzen. 

Es ergeben sich Beurteilungspegel von bis zu 64 dB(A) tags und 63 dB(A) nachts. Somit 

wird der Immissionsrichtwert für ein Mischgebiet (MI) in diesem Bereich um bis zu 4 dB(A) 

tags und 18 dB(A) nachts überschritten.

Innerhalb der Mischgebiete ist gemäß der  textlichen  Festsetzungen  des  Bebauungsplans 

eine Wohnnutzung im Erdgeschoss sowie im Untergeschoss nicht zulässig.

Aufgrund dieser Überschreitungen sind Schallschutzmaßnahmen gegenüber den Gewerbe-

lärmimmissionen erforderlich. 

5.5.5 Immissionsberechnungen "Gewerbelärm – Immissionsorte (Erweite-

rung MI1-Gebiet und Planung MI2-Gebiet) innerhalb des Plangebie-

tes"

Die Ergebnisse der Einzelpunktberechnung für die in der Anlage 1.2 dargestellten Immissi-

onsorte 05 – 10 und 17 innerhalb des Plangebietes selbst entlang der Baugrenzen sind in  

der Anlage 3 dargestellt. Die Immissionsberechnungen erfolgten unter Berücksichtigung der 

jeweils maximal zulässigen Gebäudehöhen.

Für die Immissionsorte innerhalb des Plangebietes ist ein Schutzanspruch entsprechend ei-

nes Mischgebietes mit Immissionsrichtwerten von 60 dB(A) tags und 45 dB(A) nachts anzu-

setzen. 

Es ergeben sich Beurteilungspegel von bis zu 60 dB(A) tags und 42 dB(A) nachts. Somit 

wird der Immissionsrichtwert für ein Mischgebiet (MI) in Bereich der Baugrenzen eingehal-

ten. Es sind keine Schallschutzmaßnahmen gegenüber Gewerbelärm oder Festsetzungen 

im Bebauungsplan  erforderlich.

Innerhalb der Mischgebiete ist gemäß der  textlichen  Festsetzungen  des  Bebauungsplans 

eine Wohnnutzung im Erdgeschoss sowie im Untergeschoss nicht zulässig.
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5.6 Kurzzeitig zulässige Geräuschspitze

Gemäß der Forderung der TA Lärm dürfen die gebietsabhängigen Immissionsrichtwerte her-

vorgerufen durch einzelne Impulsspitzen tags um nicht mehr als 30 dB(A), und nachts um 

nicht mehr als 20 dB(A), überschritten werden.

Innerhalb der vorliegenden Untersuchung wird gemäß der TA Lärm ebenfalls die Einhaltung 

der kurzzeitig zulässigen Geräuschspitzen untersucht. 

Legt man als maximale Schallereignisse tags bzw. nachts

 beschleunigte Pkw-Abfahrt mit LWA,max = 93 dB(A);

 das Geräusch beim Entlüften der Lkw-Betriebsbremse mit LWA,max = 108 dB(A) und

 das Zuschlagen des Kofferraumdeckels eines Pkws mit LWA,max = 100 dB(A)

zugrunde, so ergeben sich die in der Anlage 2 (Immissionsorte im Umfeld des Plangebietes) 

und Anlage 3 (Immissionsorte innerhalb des Plangebietes) aufgeführten Maximalpegel. 

Das Kriterium der TA Lärm für kurzzeitige zulässige Geräuschspitzen wird sowohl innerhalb 

des Tageszeitraumes als auch des Nachtzeitraumes im Umfeld sowie innerhalb des Plange-

bietes eingehalten.

Einzige Ausnahme ist der Immissionsort 16 (Baugrenze MI1, Planung), hier liegt nachts eine 

deutliche Überschreitung vor. Aufgrund dieser Überschreitungen sind Schallschutzmaßnah-

men gegenüber den Gewerbelärmimmissionen erforderlich. 

5.7 Tieffrequente Geräusche, Ton-, Informations- und Impulshaltigkeit

Gemäß Nummer 7.3 “Berücksichtigung tieffrequenter Geräusche“ der TA Lärm ist bei Geräu-

schen mit vorherrschenden Energieanteilen im Frequenzbereich unter 90 Hz (tieffrequente 

Geräusche) zu beurteilen,  ob hiervon schädliche Umwelteinwirkungen ausgehen können. 

Hier heißt es:

"Für Geräusche, die vorherrschende Energieanteile im Frequenzbereich unter 90 Hz  

besitzen (tieffrequente Geräusche) ist die Frage, ob von ihnen schädliche Umweltein-

wirkungen ausgehen,  im Einzelfall  nach den örtlichen Verhältnissen zu beurteilen.  

Schädliche Umwelteinwirkungen können insbesondere auftreten,  wenn bei  deutlich  

wahrnehmbaren  tieffrequenten  Geräuschen  in  schutzbedürftigen  Räumen  bei  ge-

schlossenen Fenstern die nach Nummer A.1.5 des Anhangs ermittelte Differenz LCeq – 

LAeq den Wert 20 dB überschreitet."
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Unter Nummer A.1.5 “Hinweise zur Berücksichtigung tieffrequenter Geräusche“ des Anhangs 

der TA Lärm heißt es weiter:

"Hinweise zur Ermittlung und Bewertung tieffrequenter Geräusche enthält DIN 45680,  

Ausgabe März 1997, und das zugehörige Beiblatt 1. Danach sind schädliche Umwelt-

einwirkungen nicht zu erwarten, wenn die in Beiblatt 1 genannten Anhaltswerte nicht  

überschritten werden."

Als ein Prüfkriterium zur Beurteilung tieffrequenter Geräusche gemäß der TA Lärm in Verbin-

dung mit der DIN 45680 gilt die Pegeldifferenz LCeq - LAeq innerhalb des schutzbedürftigen 

Raumes. 

Bei  Hervortreten  eines  oder  mehrerer  Einzeltöne  aus  dem  übrigen  Frequenzspektrum 

schreibt die TA Lärm einen Zuschlag KT für die Tonhaltigkeit des Geräusches vor. Dieser Zu-

schlag kann pauschal 3 bzw. 6 dB(A) betragen oder aus Messungen nach DIN 45681 be-

stimmt werden. Für informationshaltige Geräusche ist ebenfalls ein pauschaler Zuschlag von 

KT= 3 dB(A) bzw. 6 dB(A), je nach Auffälligkeit, vorgesehen. 

Eine eventuelle Tonhaltigkeit des Lkw-Rückfahrtwarnsignals ist auf Grundlage vorhandener 

Messergebnisse mit einem Tonhaltigkeitszuschlag KT = 3 dB innerhalb des Emissionsansat-

zes für die Rangiertätigkeiten der Lkw berücksichtigt worden. 

Zusätzlich wird noch ein Zuschlag von 3 dB(A) für die Informationshaltigkeit gemäß Ziffer A 

2.5.2 der TA Lärm für die Außenterrasse der Bäckerei berücksichtigt.

5.8 Prognosesicherheit

Die TA Lärm sieht unter Punkt A.2.6 Angaben zur Qualität der Aussage vor. Die Qualität der 

Aussage ist dabei abhängig von folgenden Faktoren:

• Die Unsicherheit der Emission (Eingangsdaten zur Prognose)

• Die Unsicherheit der Transmission (Berechnungsmodell der Prognose)

• Die Unsicherheit der Immission (bei Messung von Geräuschimmissionen)

Die Gesamtstandardabweichung einer rechnerischen Immissionsprognose als statistisches 

Maß für die Qualität der Aussage lässt sich nach Veröffentlichungen des Landesumweltam-

tes NRW aus den folgenden Teilunsicherheiten bestimmen:

σ ges=√σ prog
2 +σt

2

mit σt=√σ r
2+σ p

2

Darin sind:
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ges = Gesamtstandardabweichung als Maß für die Qualität der Aussage

P = Standardabweichung der Unsicherheit durch Produktionsstreuungen bei der Her-

stellung von Maschinen/Geräten

R = Standardabweichung  der  Unsicherheit  der  Messverfahren  zur  Bestimmung  der 

Emissionen

t = Standardabweichung der Unsicherheit der Eingabedaten (Emissionen)

prog = Standardabweichung der Unsicherheit des Berechnungsmodells

Die o.g. Formel zur Fehlerfortpflanzung gilt nur unter der Annahme von normalverteilten Bei-

trägen zur Gesamtstandardabweichung. Bestimmt wird jede Normalverteilung vom Beurtei-

lungspegel bzw. Mittelwert  Lm (Lage und Höhe des Maximums) und der  Standardabwei-

chung der Verteilungsfunktion σges (Breite der Funktion) bestimmt. Gemäß der Veröffentli-

chungen des  Landesumweltamtes  NRW nehmen die  Beiträge  zur  Unsicherheit  der  Ein-

gangsdaten häufig Werte von R = 0,5 dB und P = 1,2 dB an. Nach oben genannter Former 

ergibt sich damit eine Unsicherheit von t = 1,3 dB für die modellunabhängigen Eingabegrö-

ßen.

Die Emissionsansätze basieren auf  Untersuchungen, die aufgrund von Datenerhebungen 

und Messungen Emissionsansätze empfehlen. Diese Emissionsansätze gelten als konserva-

tiv bzw. auf der sicheren Seite.

Bezüglich der Schallausbreitungsberechnung gibt die DIN ISO 9613-2 in ihrer Tabelle 5 ge-

schätzte Abweichungen für unter nahezu freier Schallausbreitung berechnete Immissionspe-

gel an. Dies ist allerdings kein Maß für die Standardabweichung σProg im Sinne von o.g. For-

mel, sondern gibt einen Schätzwert der tatsächlichen Schwankungen der Immissionspegel 

an. Daraus ergeben sich die dazugehörigen Standardabweichungen gemäß nachfolgender 

Tabelle:

Tabelle 5.7: Standardabweichung des Prognosemodells

mittlere Höhe Abstand

0 – 100 m 100 – 1000 m

0 – 5 m Prog = 1,5 dB Prog = 1,5 dB

5 – 30 m Prog = 0,5 dB Prog = 1,5 dB

Es ergibt sich somit eine Gesamtstandardabweichung von:

σges=√σ prog
2 +σr

2+σp
2=√1.52+1.32+0.52=2dB

Die Sicherheit der Beurteilungspegel lässt sich mit Hilfe der Gesamtstandardabweichung für 

verschiedene Quantile ermitteln. Die untere Vertrauensgrenze wird dabei zu 0 gewählt, da 

nur Überschreitungen der ermittelten Beurteilungspegel von Interesse sind. In der Fachlitera-
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tur wird für die obere Vertrauensgrenze, unterhalb derer sich anteilig alle auftretenden Im-

missionspegel befinden werden, typischerweise zu 90% gewählt. Die zuvor bestimmte Stan-

dardabweichung wird dazu nach folgender Formel mit einem Faktor von 1,28 skaliert und auf 

den ermittelten Beurteilungspegel addiert.

Lo=Lm+1,28σ ges=Lm+2,56dB

darin sind:

L0 = Obere Vertrauensgrenze

Lm = Prognostizierter Immissionspegel (= Beurteilungspegel Lr)

σges = Gesamtstandardabweichung der Prognose

Bei der Modellierung einer Situation werden grundsätzlich Emissionsansätze überschätzt. 

Die abgebildete Gesamtsituation stellt daraus resultierend einen worst-case Szenario dar. 

Aufgrund dieser sehr konservativen Annahmen kann sichergestellt werden, dass der berech-

nete Beurteilungspegel Lr stets niedriger ist, als die obere Vertrauensgrenze Lo, die Differenz 

zwischen dem aus dem Modell resultieren Pegel Lr und dem tatsächlichen Pegel also mehr 

als 2,56 dB beträgt. 

Dieser  Sicherheitszuschlag ist bei Immissionsberechnungen somit  nicht erforderlich, da 

die vorliegenden Berechnungen unter Berücksichtigung von Maximalansätzen (Takt-Ma-

ximal-Mittelungspegels LAFTeq für  die  Emissionsansätze) durchgeführt  wurden  („worst-

case“-Ansatz). 

Bezogen auf den Gewerbelärm wird dies u.a. durch die Urteile des Hamburgischen OVG 

vom 02.02.2011 (IIBf 90-07, Juris 102) und des OVG NRW vom 06.09.2011 (2A 2249-09, Ju-

ris 119ff) bestätigt.
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6 Auswirkungen des Bebauungsplanes auf die Schallsituation im Umfeld

Mit Umsetzung der geplanten Bebauung sind grundsätzlich auch Auswirkungen auf die 

schalltechnische Situation im Umfeld möglich. Dies resultiert aus dem zusätzlichen Straßen-

verkehr auf dem Plangebiet selbst und in der Umgebung. 

Gemäß Rechtssprechung des OVG Rheinland-Pfalz in einem Urteil vom 30.01.2006 sind Er-

höhungen durch vorhabenbedingten Zusatzverkehr in die Abwägung einzubeziehen. Nach 

der Rechtsprechung kann bei Pegelwerten von mehr als 70 dB(A) am Tag bzw. 

60 dB(A) in der Nacht von einer Gesundheitsgefährdung der Betroffenen durch den Ver-

kehrslärm ausgegangen werden. 

Zwar ist die Lärmsanierung nach wie vor nicht abschließend gesetzlich geregelt, die Rechts-

sprechung sieht jedoch für die Bauleitplanung ein Verschlechterungsverbot vor. Wenn es 

durch eine Planung an Straßen in der Umgebung zu Erhöhungen des Verkehrslärms kommt, 

und dadurch Pegelwerte von mehr als 70 dB(A) am Tag bzw. 60 dB(A) in der Nacht über-

schritten werden, ist hier ein Lärmschutzkonzept zu erarbeiten, auch dann, wenn die Pegel-

erhöhungen weniger als 3 dB(A) betragen (vgl. insb. OVG Koblenz, Urteil vom 25.03.1999, 

Az: 1 C 11636/98).

Die Verkehrsuntersuchung kommt zu dem Ergebnis, dass durch das Bebauungsplangebiet 

ein Zusatzverkehr in Höhe von 1.524 Kfz/Tag, davon 1.036 Pkw/Tag bzw. 112 Lkw/Tag.

Für die Bundesstraße B 258 ergibt sich nur eine geringfügige Erhöhung des Schallleistungs-

pegels gemäß RLS-19 von 0,2 dB tags und 0,1 dB nachts im Bereich westlich der Faulen-

bruchstraße im Vergleich zum Prognose-Nullfall. Für den Abschnitt östlich der Faulenbruch-

straße ergibt sich eine Pegelerhöhung von 0,1 dB tags/ 0,5 dB nachts im Vergleich zum Pro-

gnose-Nullfall. Für die Faulenbruchstraße ergibt sich im Prognose-Planfall eine Pegelerhö-

hung von 1,9 dB tags und nachts im Vergleich zum Prognose-Nullfall. 

Im vorliegenden Fall werden zur Bewertung der Auswirkungen der Planung auf die Verkehrs-

lärmsituation im Umfeld, die Verkehrsbelastungszahlen gemäß der Verkehrsuntersuchung 

folgender Untersuchungsfälle miteinander verglichen:

• Prognose  "Ohne-Fall",  ohne  Entwicklung  Plangebiet  (vergleiche  Anlage  13,  Plan 

oben)

• Prognose "Mit-Fall", mit Entwicklung Plangebiet (vergleiche Anlage 13, Plan unten)

Beim Prognose-Mit-Fall wurden zusätzlich die auf dem Plangebiet geplanten Baukörper mit 

ihrer schallabschirmenden und reflektierenden Wirkung berücksichtigt. 
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Beim Prognose-Ohne-Fall werden die sich auf dem überplanten Grundstück ggf. zuvor vor-

handenen schallmindernden beziehungsweise reflektierenden Baukörper berücksichtigt. 

Die Verkehrsbelastungszahlen und die hieraus resultierendenSchalleistungspegel  sind für 

beide Belastungsfälle der Anlage 2 zu entnehmen. 

Die Berechnungen erfolgten für die 14 in der Anlage 13 dargestellten Immissionsorte im Um-

feld des Plangebietes. Die Berechnungsergebnisse sind in der Anlage 14 aufgeführt. 

Wie die in der Anlage 14 dargestellten Berechnungsergebnisse zeigen, werden die Grenz-

werte für Lärmsanierungsmaßnahmen von 70 dB(A) am Tag und 60 dB(A) in der Nacht bei  

beiden Belastungsfällen bereits heute und auch nach Umsetzung der Planung nicht erreicht 

und/ oder überschritten. 

Die Pegelerhöhungen nach Umsetzung der Planung betragen im Bereich der Immissionsorte 

entlang der Bundesstraße (IO 01 – 05 und 13) maximal 0,5 dB tags und 0,6 dB nachts und 

sind als marginal zu bezeichnen. Im Bereich der Immissionsorte 06 – 12 entlang der Faulen-

bruchstraße ergeben sich Pegelerhöhungen von bis zu 1,7 dB tags und nachts. Für die nörd-

lich des Bebauungsplangebietes gelegenen Immissionsorte 12 und 14 (Faulenbruchstr.  6 

bzw. Wohnpark Greppstraße III) ergeben sich durch die schallabschirmende Wirkung der 

neu geplanten Gebäude Pegelminderungen zwischen 1,8 und 2,9 dB tags bzw. nachts.

Da Erhöhungen des Verkehrslärms um 1 bis 2 dB für das menschliche Ohr nicht wahrnehm-

bar sind, kann eine entsprechende planbedingte Erhöhung des Verkehrslärms auch in dem 

besagten lärmkritischen Bereich oberhalb von 70 dB(A) tags und 60 dB(A) nachts unter Ab-

wägungsgesichtspunkten aber hingenommen werden (OVG Münster, 30.05.2017, Az 2 D 

27/15.NE).

Die Beurteilungspegel liegen im Prognose-Mit-Fall bei bis zu 67 dB(A) tags und 57 dB(A) 

nachts (Immissionsort 01, Pegelerhöhung hier 0,4 bzw. 0,5 dB tags/nachts).

Im hier betrachteten innerstädtischen Bereich ist eine Einhaltung der schalltechnischen Ori-

entierungswerte bereits im Prognose-Ohne-Fall zum Teil nicht gegeben.

Daher liegen bezüglich der Verkehrslärmimmissionen in der Nachbarschaft keine immissi-

onsschutzrechtlichen Bedenken gegen die Aufstellung des Bebauungsplanes vor. 

 



FF 6617-5

29.07.2021

Seite 34 von 45

7 Schallschutzmaßnahmen 

7.1 Allgemeines

Zum Schutz gegen Lärm ist grundsätzlich eine Vielzahl von Maßnahmen möglich.  Diese 

können sich sowohl auf die eigentliche Schallquelle,  auf den Übertragungsweg zwischen 

Schallquelle und Empfänger als auch auf den Bereich des eigentlichen Empfängers bezie-

hen. 

Bei Lärmschutzmaßnahmen wird zwischen aktiven und passiven Maßnahmen unterschie-

den, wobei sich aktive Maßnahmen auf die eigentliche Schallquelle bzw. den Schallausbrei-

tungsweg beziehen und passive Maßnahmen auf den Bereich des Empfängers beschränkt 

sind.

7.2 Lärmschutzmaßnahmen zum Schutz vor Gewerbelärm im Plangebiet

Ergebnis der in Kapitel 5 durchgeführten Immissionsberechnungen zum Gewerbelärm ge-

mäß TA Lärm ist, dass sich im Plangebiet selbst Überschreitungen der jeweils zulässigen 

Immissionsrichtwerte tags und/ oder nachts an Immissionsorten entlang der Baugrenze des 

MI1 in der Planung ergeben. Es sind daher Schallschutzmaßnahmen gegenüber Gewerbe-

lärm erforderlich. 

Aufgrund der prognostizierten Überschreitungen der Immissionsrichtwerte für ein Mischge-

biet (MI) tags und nachts  innerhalb des Plangebietes selbst sind Schallschutzmaßnahmen 

erforderlich.

Die  betroffenen  Fassadenbereiche  sind  in  Anlage  6.3  gekennzeichnet.  Nur  in  diesem 

Bereich liegen Überschreitungen des Immissionsrichtwertes für Mischgebiete vor. Folglich 

sind in diesen Bereichen zu öffnende Fenster  von zum Nachtzeitraum schutzbedürftigen 

Aufenthaltsräumen auszuschließen, so dass dort kein Immissionsort im Sinne der TA Lärm 

vorliegen.  Innerhalb der Mischgebiete ist gemäß der  textlichen  Festsetzungen des  Bebau-

ungsplans eine Wohnnutzung im Erdgeschoss sowie im Untergeschoss nicht zulässig.

Es sind nicht alle Geschosse betroffen, die genaue Abgrenzung der Fassadenbereiche und 

die betroffenen Geschosse können Anlage 8 entnommen werden.

Im  Bereich  der  Immissionsorte  im  Bestand  entlang  der  Baugrenze  des  MI1  sowie  der 

Immissionsorte in der Planung entlang der Baugrenzen  des erweiterten MI1-Gebietes und 

des  geplanten  MI2-Gebietes werden  die  Anforderungen  der  TA Lärm  tags  und  nachts 

eingehalten.  
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7.3 Aktive Lärmschutzmaßnahmen zum Schutz vor Verkehrslärm im Plan-

gebiet

Wie den Ergebnisdarstellungen in Anlage 4 und Anlage 5 entnommen werden kann, liegen 

an allen Baugrenzen zwar hohe Verkehrslärmimmissionen vor, die die Orientierungswerte 

der DIN 18005 für Mischgebiete von 60 dB(A) tags und 50 dB(A) um 7 dB(A)/ 7 dB(A) über-

schreiten.

Eine aktive Schallschutzmaßnahme würde der Bau einer Lärmschutzwand entlang der um-

gebenden Straßen bedeuten.

Ein effektiver aktiver Schallschutz für alle geplanten bzw. bestehenden Geschosse müsste 

aber in einer der zu schützenden Bebauung ähnlichen Höhe errichtet werden. Eine solche,  

fast vollständige Einfassung der Plangebäude mit Schallschutzwänden erscheint aus städte-

baulichen Aspekten jedoch fragwürdig. 

7.4 Passive Schallschutzmaßnahmen zum Schutz vor Verkehrslärm

Zum Schutz der Empfängerseite vor erhöhten Schallimmissionen aus Verkehrslärm sind ver-

schiedene passive Schallschutzmaßnahmen möglich. Dies sind z.B.:

• Akustisch günstige Orientierung der Gebäude (Gebäudestellung / Riegelbebauung)

• Akustisch  günstige  Orientierung der  Räume (Schlafräume,  Aufenthaltsräume an  

lärmarmer Seite, etc.)

• Einbau schalldämmender Fenster

• Erhöhung der Schalldämmung der Fassade

• Akustisch günstige Ausbildung bzw. Anordnung der Freibereiche (Terrassen, Balko-

ne)

• Erhöhung der Schallabsorption in lärmempfindlichen Räumen

Eine Vielzahl der vorgenannten Maßnahmen bezieht sich auf den eigentlichen Planzustand 

der zu errichtenden Gebäude und obliegt dem Bauträger bzw. dem zukünftigen Nutzer der 

entsprechenden Gebäude.

Im vorliegenden Fall  erfolgt die Kennzeichnung von maßgeblichen Außenlärmpegeln zum 

passiven Schallschutz gemäß DIN 4109 an den Fassaden.

• Erläuterungen zu maßgeblichen Außenlärmpegeln gemäß DIN 4109  

Zur Festlegung von passiven Lärmschutzmaßnahmen gemäß der DIN 4109 sind die so ge-

nannten  "maßgeblichen  Außenlärmpegel"  heranzuziehen.  Hierbei  unterscheiden  sich  die 
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maßgeblichen Außenlärmpegel von den berechneten Beurteilungspegeln zum Zeitraum des 

Tages durch einen Zuschlag von 3 dB(A). 

Beträgt die Differenz der Beurteilungspegel zwischen Tag und Nacht weniger als 10 dB(A), 

so ergibt sich der maßgebliche Außenlärmpegel aus dem Beurteilungspegel  für die Nacht  

und einem Zuschlag von 10 dB(A) zuzüglich des Zuschlages von 3 dB(A). 

Für alle Räume, die prinzipiell  regelmäßig zum Schlafen genutzt werden könnten, ist  die 

Schalldämmung der Außenbauteile auf den jeweils höheren Wert des maßgeblichen Außen-

lärmpegels (Tageszeitraum / Nachtzeitraum) zu dimensionieren; dies ist in der Regel der 

maßgebliche Außenlärmpegel für den Nachtzeitraum.

Grundsätzlich gehen alle Lärmarten (Verkehrslärm, Gewerbelärm, …) in die Berechnung des 

maßgeblichen Außenlärmpegels ein. 

Der Gewerbelärm wird hierbei berücksichtigt, indem der nach TA Lärm jeweilig anzusetzen-

de Immissionsrichtwert (zzgl. Aufschlag von 3 dB(A) tags bzw. 13 dB(A) nachts) hinzuaddiert 

wird. An den Fassaden, an denen der Immissionsrichtwert der TA Lärm überschritten wird, 

werden die tatsächlich berechneten Beurteilungspegel für den Gewerbelärm herangezogen.

Die DIN 4109 sieht vor, bei der Berechnung des maßgeblichen Außenlärmpegels für den 

Schienenverkehr generell einen Abschlag von 5 dB anzusetzen. Für das vorliegende Vorha-

ben wird der berechnete maßgebliche Außenlärmpegel für den Schienenverkehrslärm nicht 

um den o.a. Abschlag von 5 dB gemindert.

Ausgehend von den berechneten maßgeblichen Außenlärmpegeln sieht die DIN 4109 eine 

dB-scharfe Berechnung der Anforderungen an die Schalldämmung der Außenbauteile wie 

folgt vor:

• Erläuterungen zu schalltechnischen Anforderungen an Außenbauteile  

Nach der DIN 4109 Kap. 7 berechnet sich die Anforderung an das gesamte bewertete Bau-

Schalldämmmaß R‘w,ges der Außenbauteile abhängig von der Nutzungsart des zu schützen-

den Raumes aus dem maßgeblichen Außenlärmpegel La wie folgt:

R 'w , ges = La− K Raumart

mit: 
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Tabelle 7.1: Korrekturwert Außenlärm für unterschiedliche Raumarten

Bettenräume in Kran-

kenanstalten und Sa-

natorien

Aufenthaltsräume in 

Wohnungen; Über-

nachtungsräume; Un-

terrichtsräume und 

Ähnliches

Büroräume und 

Ähnliches

KRaumart [dB] 25 30 35

So ergibt sich bspw. nach der DIN 4109:2018 bei einem maßgeblichen Außenlärmpegel von 

66 dB(A) ein R‘w,res = 36 dB(A) und bei einem maßgeblichen Außenlärmpegel von 70 dB(A) 

ein R‘w,res = 40 dB(A) für Aufenthaltsräume von Wohnungen.

Mindestens einzuhalten ist dabei R‘w,ges = 35 dB für Bettenräume und R‘w,ges = 30 dB für Auf-

enthaltsräume von Wohnungen und Büros.

Das nach o.a.  Gleichung berechnete gesamte bewertete Bau-Schalldämmmaß R‘w,ges be-

zieht sich auf ein Verhältnis von Gesamtfläche des Außenbauteiles (Fassade) SF zu Grund-

fläche des Aufenthaltsraumes SG von 0,8. Für andere Verhältnisse ist R‘w,ges um den Faktor 

KAL

K AL=10 log( SG
0,8 S F)

bei der Detailauslegung der zu korrigieren.

• Anforderungen an Wände / Fenster  

Abhängig von den Flächenverhältnissen Wand/Fenster und der tatsächlichen Dämmung der 

Außenwand sowie der Größe und der Nutzung des Raumes kann ausgehend von dem o.a. 

gesamten bewerteten Bau-Schalldämmmaß R‘w,ges im späteren bauaufsichtlichen Verfahren 

das erforderliche Schalldämmmaß des Fensters berechnet werden. Durch dieses Verfahren 

kann eine Überdimensionierung der Fenster etc. vermieden werden, indem den individuellen 

Gegebenheiten der Gebäudekonstruktion Rechnung getragen wird.

Geht man von üblichen Flächenverhältnissen von maximal 40 % Fenster zu 60 % Wandflä-

che und einem Verhältnis von Fassadenfläche zu Grundfläche des Aufenthaltsraumes von 

0,8  aus, so können die Schutzklassen der Fenster abgeschätzt werden. Hiernach ergeben 

sich die in Tabelle 7.2 genannten Schalldämmwerte jeweils für die Wand und für das Fens-

ter.
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Für Wohnräume:

Tabelle 7.2: Abgeschätzte Schalldämmwerte der Außenbauteile nach DIN 4109 für 

Wohnräume, max. 40 % Fensterfläche.

Maßgebl. 

Außenlärmpegel 

[dB(A)]

erf. R'w,res erf. R'w,Wand erf. R'w,Fenster

Schallschutz-

klasse der 

Fenster

60 30 dB 35 dB 25 dB 1

65 35 dB 40 dB 30 dB 2

70 40 dB 45 dB 35 dB 3

75 45 dB 50 dB 40 dB 4

• Anforderungen an das Plangebiet  

In Anlage 9 und Anlage 10 sind die sich aus den Verkehrs- und Gewerbelärmberechnungen 

ergebenden maßgeblichen Außenlärmpegel und die sich daraus ergebenden Anforderungen 

an die Schalldämmung der Außenbauteile gemäß DIN 4109 tabellarisch dargestellt. In Anla-

ge 11 und Anlage 12 sind die  maßgeblichen Außenlärmpegel grafisch entlang der Fassaden 

der geplanten Baukörper dargestellt.

Die höchsten berechneten maßgeblichen Außenlärmpegel betragen 71 dB(A), woraus 

sich ein mindestens einzuhaltendes bewertetes Schalldämmmaß der Außenbauteile 

bei einer Wohnnutzung von R‘w,res = 41 dB(A) ergibt. 

An allen anderen Fassaden liegen geringere Anforderungen an die Schalldämmung der Au-

ßenbauteile vor. 

• Schallschutzmaßnahmen: Grundrissoptimierung  

Grundsätzlich ist für die stark lärmbelasteten Bereiche eine Grundrissoptimierung vorzuse-

hen, bei der Fenster zu Aufenthaltsräumen und Freibereiche (Balkone, Loggien) zur lärmab-

gewandten Seite orientiert werden. 

Im vorliegenden Fall ist daher bei der Grundrissgestaltung der Wohnungen darauf zu achten, 

dass jede Wohnung auch Aufenthaltsräume z.B. zum geschützten Innenhof / zur straßenab-

gewandten Fassade aufweist.

Zudem sind die Vorgaben hinsichtlich dem Ausschluss öffenbarer Fenster zu schutzbedürfti-

gen Nutzungen gemäß Kapitel 7.2 bzw. Anlage 6.3 zu berücksichtigen.
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• Schallschutzmaßnahmen: Lüftungseinrichtungen  

Ein wichtiger Aspekt im Zusammenhang mit Schallschutzmaßnahmen bei hohen Verkehrs-

lärmbelastungen  sind  schallgedämpfte  Lüftungen.  Aufgrund  der  heute  vorhandenen  aus 

energetischen Gesichtspunkten notwendigen Luftdichtheit der Fenster, ist bei geschlossenen 

Fenstern kein ausreichender Luftaustausch mehr gegeben. Grundsätzlich kann für Aufent-

haltsräume tags unter schalltechnischen Gesichtspunkten eine Querlüftung, d.h. kurzzeitiges 

komplettes Öffnen der Fenster und anschließendes Verschließen durchgeführt werden. Da-

mit ist der Schallschutz bei geschlossenen Fenstern gegeben, nur kurzzeitig werden Fenster 

zum Lüften geöffnet. 

Für Schlafräume nachts kann aber keine Stoß- bzw. Querlüftung erfolgen. Hier ist bei einem 

Beurteilungspegel von > 45 dB(A) nachts keine natürliche Fensterlüftung ohne geeignete 

Schallschutzmaßnahmen  möglich,  da  der  Innenpegel  sonst  > 30 dB(A)  betragen  würde. 

Dies betrifft de facto alle Fenster (vgl. Anlage 10). Hier sind geeignete Minderungsmaßnah-

men, wie bspw. schallgedämpfte Lüftungseinrichtungen, vorzusehen.
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8 Zusammenfassung

Im Rahmen des Bebauungsplanverfahrens Nr. 32 „Vennhof“ in Roetgen war für den geplan-

ten  Umbau bzw. die geplante Erweiterung der Dienstleistungs- und Handelsimmobile an der 

Kreuzung Faulenbruchstraße/ B 258 in Roetgen eine schalltechnische Untersuchung durch-

zuführen. 

Verkehrslärm im Plangebiet (ohne Berücksichtigung der Bebauungsdämpfung):

Wie die Berechnungsergebnisse zum Verkehrslärm bei freier Schallausbreitung im Plange-

biet zeigen, wird im Bereich der parallel zur B 258 nächstgelegenen Fassaden der zum Ta-

geszeitraum in  einem Mischgebiet  (MI)  zulässige schalltechnische Orientierungswert  von 

60 dB(A) im Bereich der Immissionsorte 3 und 6 bei Beurteilungspegeln von bis zu 67 dB(A) 

um 7 dB(A) überschritten. Im Bereich der Straßen abgewandten bzw. weiter hiervon entfern-

ten Baugrenzen wird der schalltechnische Orientierungswert tags eingehalten. 

Der zum Nachtzeitraum zulässige schalltechnische Orientierungswert für Mischgebiete von 

50 dB(A) wird an den zur B 258 nächstgelegenen Baugrenzen bei Beurteilungspegeln von 

bis zu rund 57 dB(A) um 7 dB(A) überschritten. Im Bereich der Straßen abgewandten bzw. 

weiter hiervon entfernten Baugrenzen wird der schalltechnische Orientierungswert  nachts 

eingehalten. 

Für  Außenwohnbereiche  städtebaulich  anzustreben ist  mindestens  eine  Einhaltung  des  

Orientierungswertes der DIN 18005 für Mischgebiete von 60 dB(A), da im Mischgebiet im 

Gegensatz zum Gewerbegebiet noch regelmäßig gewohnt werden kann. 

Die Rechtsprechung geht aber davon aus, dass eine angemessene Nutzung der Freiberei-

che sogar gewährleistet ist, „[…] wenn sie keinem Dauerschallpegel ausgesetzt sind, der  

62 dB (A) überschreitet, denn dieser Wert markiert die Schwelle, bis zu der unzumutbare 

Störungen der Kommunikation und der Erholung nicht zu erwarten sind.“ ( OVG NRW vom 

13.03.2008, Az.: 7 D 34/07.NE). 

Im vorliegenden Fall ist dies im nördlichen bzw. nordwestlichen Bereich des Plangebietes 

gegeben.

Gewerbelärm im Umfeld des Plangebietes:

Im Bereich der zu den Gewerbelärmquellen nächstgelegenen Immissionsorte 01 – 05 und 

13 südlich bzw. westlich des Bebauungsplangebietes mit einem Schutzanspruch entspre-

chend eines Mischgebietes (MI) ergeben sich Beurteilungspegel von bis zu 50 dB(A) tags 

und 39 dB(A) nachts. Somit wird der Immissionsrichtwert für ein Mischgebiet von 60 dB(A) 
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tags und 45 dB(A) nachts eingehalten bzw. um mindestens 10 dB(A) tags und 6 dB(A) 

nachts unterschritten. 

Im Bereich der östlich bzw. nördlich gelegenen Immissionsorte 06 – 12 und 14 mit einem 

Schutzanspruch entsprechend eines allgemeinen Wohngebietes (WA) ergeben sich Beurtei-

lungspegel von bis zu 53 dB(A) tags und 33 dB(A) nachts. Somit wird der Immissionsricht-

wert für ein allgemeines Wohngebiet (WA) von 55 dB(A) tags und 40 dB(A) nachts eingehal-

ten. 

Auch unter Berücksichtigung einer ggf. vorhandenen Gewerbelärmvorbelastung werden die 

Anforderungen der TA an den Immissionsorten im Umfeld unter Berücksichtigung der aufge-

führten Nutzungen und der Emissionsansätze eingehalten.

Im Bereich der nördlich geplanten Wohnbebauung „Faulenbruchstraße“ (Immissionsorte 100 

– 103) mit einem Schutzanspruch entsprechend eines allgemeinen Wohngebietes (WA) er-

geben sich Beurteilungspegel von bis zu 55 dB(A) tags und 33 dB(A) nachts. Somit wird der 

Immissionsrichtwert für ein allgemeines Wohngebiet (WA) von 55 dB(A) tags und 40 dB(A) 

nachts in diesem Bereich eingehalten bzw. ausgeschöpft.

Gewerbelärm innerhalb des Plangebietes:

Es ergeben sich Beurteilungspegel von bis zu 60 dB(A) tags und 43 dB(A) nachts für die Im-

missionsorte im Bestand entlang der Baugrenze des MI1. Somit wird der Immissionsricht-

wert für ein Mischgebiet (MI) in Bereich der Baugrenzen eingehalten. Es sind keine Schall-

schutzmaßnahmen gegenüber Gewerbelärm erforderlich.  Die vorhandenen sowie die ge-

planten gewerblichen Nutzungen im Bebauungsplangebiet sind mit den Immissionsorten im 

Bestand aus schalltechnischer Sicht als verträglich einzustufen.

Es ergeben sich Beurteilungspegel von bis zu 64 dB(A) tags und 63 dB(A) nachts für die Im-

missionsorte in der Planung entlang der Baugrenzen im MI1. Somit wird der Immissionsricht-

wert für ein Mischgebiet (MI) in diesem Bereich um bis zu 4 dB(A) tags und 18 dB(A) nachts 

überschritten.  Aufgrund dieser Überschreitungen sind Schallschutzmaßnahmen gegenüber 

den Gewerbelärmimmissionen erforderlich. 

Es ergeben sich Beurteilungspegel von bis zu 60 dB(A) tags und 42 dB(A) nachts für die  

Baugrenzen MI2. Somit wird der Immissionsrichtwert für ein Mischgebiet (MI) in Bereich der 

Baugrenzen eingehalten. Es sind keine Schallschutzmaßnahmen gegenüber Gewerbelärm 

oder Festsetzungen im Bebauungsplan erforderlich.

Innerhalb der Mischgebiete ist gemäß der  textlichen  Festsetzungen  des  Bebauungsplans 

eine Wohnnutzung im Erdgeschoss sowie im Untergeschoss nicht zulässig.
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Lärmschutzmaßnahmen zum Schutz vor Gewerbelärm:

Ergebnis der in Kapitel 5 durchgeführten Immissionsberechnungen zum Gewerbelärm ge-

mäß TA Lärm ist, dass sich im Plangebiet selbst Überschreitungen der jeweils zulässigen 

Immissionsrichtwerte tags und/ oder nachts an Immissionsorten entlang der Baugrenze des 

MI1 in der Planung (Immissionsorte 15 und 16) ergeben. Es sind daher Schallschutzmaß-

nahmen gegenüber Gewerbelärm erforderlich. 

Die  betroffenen  Fassadenbereiche  sind  in  Anlage  6.3  gekennzeichnet.  Nur  in  diesem 

Bereich liegen Überschreitungen des Immissionsrichtwertes für Mischgebiete vor. Folglich 

sind in diesen Bereichen zu öffnende Fenster  von zum Nachtzeitraum schutzbedürftigen 

Aufenthaltsräumen auszuschließen, so dass dort kein Immissionsort im Sinne der TA Lärm 

vorliegen.  Es  sind  nicht  alle  Geschosse  betroffen,  die  genaue  Abgrenzung  der 

Fassadenbereiche und die betroffenen Geschosse können Anlage 8 entnommen werden.

Auswirkungen des Bebauungsplanes auf die Schallsituation im Umfeld:

Mit Umsetzung des Vorhabens sind grundsätzlich auch Auswirkungen auf die schalltechni-

sche Situation im Umfeld möglich. Diese können zum einen aus der Erhöhung oder auch 

Verringerung der Verkehrsmengen auf den umliegenden Straßen, zum anderen aus zusätzli-

chen Schallreflexionen durch Gebäude nahe den Straßen resultieren. 

Die Verkehrsuntersuchung kommt zu dem Ergebnis, dass durch das Bebauungsplangebiet 

ein Zusatzverkehr in Höhe von 1.550 Kfz/Tag, davon 1.064 Pkw/Tag bzw. 54 Lkw/Tag.

Für die Bundesstraße B 258 ergibt sich nur eine geringfügige Erhöhung des Schallleistungs-

pegels gemäß RLS-19 von 0,2 dB tags und 0,1 dB nachts im Bereich westlich der Faulen-

bruchstraße  im Vergleich zum Prognose-Nullfall. Für den Abschnitt östlich der Faulenbruch-

straße ergibt sich eine Pegelerhöhung von 0,4 dB tags/ 0,5 dB nachts im Vergleich zum Pro-

gnose-Nullfall. Für die Faulenbruchstraße ergibt sich im Prognose-Planfall eine Pegelerhö-

hung von 1,6 dB tags und 1,5 dB nachts im Vergleich zum Prognose-Nullfall. 

Da Erhöhungen des Verkehrslärms um 1 bis 2 dB für das menschliche Ohr nicht wahrnehm-

bar sind, kann eine entsprechende planbedingte Erhöhung des Verkehrslärms auch in dem 

besagten lärmkritischen Bereich oberhalb von 70 dB(A) tags und 60 dB(A) nachts unter Ab-

wägungsgesichtspunkten aber hingenommen werden (OVG Münster, 30.05.2017, Az 2 D 

27/15.NE).

Im vorliegenden Fall wurden zur Bewertung der Auswirkungen der Planung auf die Verkehrs-

lärmsituation im Umfeld, der Prognose "Ohne-Fall" (ohne Entwicklung Plangebiet) und der 

Prognose "Mit-Fall" (mit Entwicklung Plangebiet) im Rahmen von Immissionsberechnungen 

im Umfeld miteinander verglichen. 
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Die Grenzwerte für Lärmsanierungsmaßnahmen von 70 dB(A) am Tag und 60 dB(A) in der  

Nacht werden bei beiden Belastungsfällen bereits heute und auch nach Umsetzung der Pla-

nung nicht erreicht und/ oder überschritten. 

Die Pegelerhöhungen nach Umsetzung der Planung betragen im Bereich der Immissionsorte 

entlang der Bundesstraße (IO 01 – 05 und 13) maximal 0,5 dB tags und 0,6 dB nachts und 

sind als marginal zu bezeichnen. Im Bereich der Immissionsorte 06 – 12 entlang der Faulen-

bruchstraße ergeben sich Pegelerhöhungen von bis zu 1,7 dB tags und nachts. Für die nörd-

lich des Bebauungsplangebietes gelegenen Immissionsorte 12 und 14 (Faulenbruchstr.  6 

bzw. Wohnpark Greppstraße III) ergeben sich durch die schallabschirmende Wirkung der 

neu geplanten Gebäude Pegelminderungen zwischen 1,8 und 2,9 dB tags bzw. nachts.

Die Beurteilungspegel liegen im Prognose-Mit-Fall bei bis zu 67 dB(A) tags und 57 dB(A) 

nachts (Immissionsort 01, Pegelerhöhung hier 0,4 bzw. 0,5 dB tags/nachts). 

Im hier betrachteten innerstädtischen Bereich ist eine Einhaltung der schalltechnischen Ori-

entierungswerte bereits im Prognose-Ohne-Fall zum Teil nicht gegeben.

Daher liegen bezüglich der Verkehrslärmimmissionen in der Nachbarschaft keine immissi-

onsschutzrechtlichen Bedenken gegen die Aufstellung des Bebauungsplanes vor. 

Maßgebliche Außenlärmpegel gemäß DIN 4109:

Die sich aus den Verkehrs- und Gewerbelärmberechnungen ergebenden maßgeblichen Au-

ßenlärmpegel und  die sich daraus ergebenden Anforderungen an die Schalldämmung der 

Außenbauteile wurden gemäß DIN 4109 ermittelt.

Die höchsten berechneten maßgeblichen Außenlärmpegel betragen 71 dB(A), woraus sich 

ein  mindestens  einzuhaltendes bewertetes  Schalldämmmaß der  Außenbauteile  bei  einer 

Wohnnutzung von R‘w,res = 41 dB(A) ergibt. An allen anderen Fassaden liegen geringere An-

forderungen an die Schalldämmung der Außenbauteile vor. 

Peutz Consult GmbH

i.V. Dipl.-Ing. Michael Wirtz i.A. Dipl.-Ing. Anika Königs

(Messstellenleitung) (Projektleitung / Projektbearbeitung)
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Anlage 2:   Längenbezogene Schallleistungspegel LW' gemäß RLS-19

Legende zur Tabelle

Zeichen Einheit Bedeutung

DTV Kfz/24h Durchschnittliche tägliche Verkehrsstärke

Faktor M/DTV --- Umrechnungsfaktor von DTV zu M

M Kfz/h stündliche Verkehrsstärke für Tag und Nacht

p1 % Anteil an Fahrzeugen der Fahrzeuggruppe Lkw1 für Tag und Nacht

p2 % Anteil an Fahrzeugen der Fahrzeuggruppe Lkw2 für Tag und Nacht

v km/h Geschwindigkeit für Tag und Nacht

DSD,Pkw dB Straßendeckschichtkorrektur für den Straßendeckschichttyp SDT für Pkw bei der Geschwindigkeit v

DSD,Lkw dB Straßendeckschichtkorrektur für den Straßendeckschichttyp SDT für Lkw bei der Geschwindigkeit v

LW' dB längenbezogener Schallleistungspegel für Tag und Nacht
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Anlage 2:   Längenbezogene Schallleistungspegel LW' gemäß RLS-19 (Prognose-Nullfall)

Straße Abschnitt DTV DSD,Pkw DSD,Lkw

Tag Nacht Tag Nacht Tag Nacht Tag Nacht Tag Nacht Tag Nacht

Kfz/24h Kfz/h Kfz/h % % % % km/h km/h dB dB dB dB

Zufahrt Parkplatz (Vennhof) B 258 400 24 4 3,0 0,0 0,0 0,0 50 50 0,0 0,0 67,6 59,5

B 258 
Faulenbruchstr./ Zufahrt 

Parkplatz (Vennhof)
16.900 1.016 81 3,0 5,0 1,0 2,0 50 50 0,0 0,0 84,0 73,4

Faulenbruchstr.
B 258/ Zufahrt Parkplatz 

(Vennhof)
1.550 91 9 2,0 3,0 0,0 0,0 50 50 0,0 0,0 73,2 63,3

B 258 
Grünepleistr. 

Faulenbruchstr.
17.350 1.044 83 3,0 3,0 1,0 1,0 50 50 0,0 0,0 84,2 73,2

Pilgerbornstraße 250 14 2 1,0 6,0 0,0 0,0 50 50 0,0 0,0 65,0 57,1

Parkplatz Grillhaus 150 9 1 2,0 0,0 1,0 0,0 50 50 0,0 0,0 63,4 53,4

B 258
Wollwaschweg/Zufahrt 

Parkplatz (Vennhof) 
17.200 1.033 82 3,0 5,0 1,0 2,0 50 50 0,0 0,0 84,1 73,5

Faktor M/DTV M LW'p1 p2 v
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Anlage 2:   Längenbezogene Schallleistungspegel LW' gemäß RLS-19 (Prognose-Planfall)

Straße Abschnitt DTV DSD,Pkw DSD,Lkw

Tag Nacht Tag Nacht Tag Nacht Tag Nacht Tag Nacht Tag Nacht

Kfz/24h Kfz/h Kfz/h % % % % km/h km/h dB dB dB dB

Zufahrt Parkplatz (Vennhof) B 258 1.050 60 8 3,0 0,0 2,0 0,0 50 50 0,0 0,0 71,9 62,5

B 258 
Faulenbruchstr./ Zufahrt 

Parkplatz (Vennhof)
17.500 1.051 83 3,0 5,0 1,0 2,0 50 50 0,0 0,0 84,2 73,5

Faulenbruchstr.
B 258/ Zufahrt Parkplatz 

(Vennhof)
2.250 134 14 2,0 1,0 1,0 1,0 50 50 0,0 0,0 75,1 65,2

B 258 
Grünepleistr. 

Faulenbruchstr.
17.900 1.080 87 3,0 5,0 1,0 2,0 50 50 0,0 0,0 84,3 73,7

Pilgerbornstraße 250 14 2 1,0 6,0 0,0 0,0 50 50 0,0 0,0 65,0 57,1

Parkplatz Grillhaus 150 9 1 2,0 0,0 1,0 0,0 50 50 0,0 0,0 63,4 53,4

B 258
Wollwaschweg/Zufahrt 

Parkplatz (Vennhof) 
18.000 1.080 88 3,0 5,0 1,0 2,0 50 50 0,0 0,0 84,3 73,8

Faktor M/DTV M LW'p1 p2 v
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Detaillageplan des digitalen Simulationsmodells "Verkehrslärm im Plangebiet"
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Maßstab 1:1000
0 5 10 20 30 40

m

Legende

Emissionslinie Straße

Hauptgebäude Bestand

Nebengebäude Bestand

1 Immissionsort mit Nr.

Faulenbruchstraße

Bundesstraße B258



Immissionspunkt Gebiets- Schalltechnischer Beurteilungspegel Überschreitung des

IO einstufung Orientierungswert Orientierungswertes
Nr. Name Fassaden- Geschoss

orientierung Tag Nacht Tag Nacht Tag Nacht
dB(A) dB(A) dB(A) dB(A) dB(A) dB(A)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

01 Baugrenze MI1 NO EG MI 60 50 52,7 42,8 - -
NO 1.OG MI 60 50 53,3 43,4 - -

NO 2.OG MI 60 50 53,4 43,5 - -
NO 3.OG MI 60 50 53,5 43,6 - -

02 Baugrenze MI1 SO EG MI 60 50 60,7 50,5 0,7 0,5
SO 1.OG MI 60 50 61,5 51,3 1,5 1,3

SO 2.OG MI 60 50 61,9 51,7 1,9 1,7
SO 3.OG MI 60 50 61,9 51,7 1,9 1,7

03 Baugrenze MI1 SW EG MI 60 50 65,1 54,6 5,1 4,6

SW 1.OG MI 60 50 66,3 55,9 6,3 5,9
SW 2.OG MI 60 50 66,6 56,1 6,6 6,1

SW 3.OG MI 60 50 66,6 56,1 6,6 6,1
04 Baugrenze MI1 NW EG MI 60 50 60,7 50,2 0,7 0,2

NW 1.OG MI 60 50 61,9 51,4 1,9 1,4
NW 2.OG MI 60 50 62,3 51,8 2,3 1,8

NW 3.OG MI 60 50 62,4 51,9 2,4 1,9
05 Baugrenze MI2 SW EG MI 60 50 60,9 50,4 0,9 0,4

SW 1.OG MI 60 50 62,1 51,6 2,1 1,6

SW 2.OG MI 60 50 63,1 52,6 3,1 2,6
SW 3.OG MI 60 50 63,5 53,0 3,5 3,0

SW 4.OG MI 60 50 63,6 53,1 3,6 3,1
SW 5.OG MI 60 50 63,7 53,2 3,7 3,2

06 Baugrenze MI3 SW EG MI 60 50 65,0 54,5 5,0 4,5
SW 1.OG MI 60 50 66,4 55,9 6,4 5,9
SW 2.OG MI 60 50 66,6 56,1 6,6 6,1

SW 3.OG MI 60 50 66,6 56,1 6,6 6,1
SW 4.OG MI 60 50 66,4 55,9 6,4 5,9

07 Baugrenze MI3 NW EG MI 60 50 59,0 48,5 - -
NW 1.OG MI 60 50 60,3 49,8 0,3 -

NW 2.OG MI 60 50 60,8 50,3 0,8 0,3

Ergebnis der Immissionsberechnungen gemäß DIN 18005 
Verkehrslärm im Plangebiet 
ohne Berücksichtigung der schallabschirmenden / reflektierenden Wirkung der geplanten Bauhöhe
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Immissionspunkt Gebiets- Schalltechnischer Beurteilungspegel Überschreitung des

IO einstufung Orientierungswert Orientierungswertes
Nr. Name Fassaden- Geschoss

orientierung Tag Nacht Tag Nacht Tag Nacht
dB(A) dB(A) dB(A) dB(A) dB(A) dB(A)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

07 Baugrenze MI3 NW 3.OG MI 60 50 60,7 50,3 0,7 0,3
NW 4.OG MI 60 50 60,8 50,3 0,8 0,3

08 Baugrenze MI3 NO EG MI 60 50 49,6 39,2 - -
NO 1.OG MI 60 50 49,8 39,5 - -

NO 2.OG MI 60 50 45,5 35,5 - -
NO 3.OG MI 60 50 45,1 35,2 - -

09 Baugrenze MI2 NO EG MI 60 50 48,2 38,0 - -
NO 1.OG MI 60 50 49,0 38,8 - -
NO 2.OG MI 60 50 47,6 37,7 - -

NO 3.OG MI 60 50 47,9 37,9 - -
10 Baugrenze MI2 SO EG MI 60 50 54,7 44,4 - -

SO 1.OG MI 60 - 56,1 45,8 - -
SO 2.OG MI 60 - 56,8 46,4 - -

SO 3.OG MI 60 - 57,5 47,1 - -

Ergebnis der Immissionsberechnungen gemäß DIN 18005 
Verkehrslärm im Plangebiet 
ohne Berücksichtigung der schallabschirmenden / reflektierenden Wirkung der geplanten Bauhöhe
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Legende
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Gebäude Bestand

Baugrenze

Plangebietsgrenze

Maßstab 1:1500
0 10 20 40 60

m

Box anklicken und
gewünschte Skala
importieren über 

-> Datei    

-> Element
einfügen ...

-> Skala_...

Beurteilungspegel
in dB(A)

 <= 35
35 < <= 40
40 < <= 45
45 < <= 50
50 < <= 55
55 < <= 60
60 < <= 65
65 < <= 70
70 < <= 75
75 < <= 80
80 <  

Ergebnis der Immissionsberechnungen gemäß DIN 18005
Verkehrslärm im Plangebiet Isophonendarstellung zum Tages- und Nachtzeitraum für eine Rechenhöhe h= 2,5 m ü.G. (Erdgeschoss/ Freiflächen)
ohne Berücksichtigung der schallabschirmenden / reflektierenden Wirkung der geplanten Gebäude
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Legende

Emissionslinie Straße

Gebäude Bestand

Baugrenze

Plangebietsgrenze

Maßstab 1:1500
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m
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importieren über 
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-> Skala_...

Beurteilungspegel
in dB(A)

 <= 35
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65 < <= 70
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80 <  

Ergebnis der Immissionsberechnungen gemäß DIN 18005
Verkehrslärm im Plangebiet Isophonendarstellung zum Tages- und Nachtzeitraum für eine Rechenhöhe h= 10 m ü.G. (3. Obergeschoss)
ohne Berücksichtigung der schallabschirmenden / reflektierenden Wirkung der geplanten Gebäude
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Immissionspunkt Gebiets- Schalltechnischer Beurteilungspegel Überschreitung des

IO einstufung Orientierungswert Orientierungswertes
Nr. Name Fassaden- Geschoss

orientierung Tag Nacht Tag Nacht Tag Nacht
dB(A) dB(A) dB(A) dB(A) dB(A) dB(A)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

01 Baugrenze MI1 (IO Bestand) 1.OG MI 60 50 61,0 51,0 1,0 1,0
2.OG MI 60 50 61,2 51,0 1,2 1,0

02 Baugrenze MI1 (IO Bestand) 1.OG MI 60 50 61,5 51,3 1,5 1,3
2.OG MI 60 50 61,9 51,7 1,9 1,7

03 Baugrenze MI1 (IO Bestand) 1.OG MI 60 50 66,4 55,9 6,4 5,9
2.OG MI 60 50 66,6 56,1 6,6 6,1

04 Baugrenze MI1 (IO Bestand) 1.OG MI 60 50 60,0 49,5 - -
2.OG MI 60 50 60,7 50,3 0,7 0,3

05 Baugrenze MI2 EG MI 60 50 60,9 50,4 0,9 0,4

1.OG MI 60 50 62,2 51,7 2,2 1,7
2.OG MI 60 50 63,1 52,6 3,1 2,6

3.OG MI 60 50 63,5 53,0 3,5 3,0
4.OG MI 60 50 63,7 53,2 3,7 3,2

5.OG MI 60 50 63,8 53,3 3,8 3,3
06 Baugrenze MI3 EG MI 60 50 65,0 54,5 5,0 4,5

1.OG MI 60 50 66,4 55,9 6,4 5,9
2.OG MI 60 50 66,7 56,2 6,7 6,2
3.OG MI 60 50 66,7 56,2 6,7 6,2

4.OG MI 60 50 66,5 56,0 6,5 6,0
07 Baugrenze MI3 EG MI 60 50 58,6 48,1 - -

1.OG MI 60 50 60,1 49,6 0,1 -
2.OG MI 60 50 60,7 50,2 0,7 0,2

3.OG MI 60 50 60,7 50,2 0,7 0,2
4.OG MI 60 50 60,8 50,3 0,8 0,3

08 Baugrenze MI3 EG MI 60 50 47,7 37,5 - -

1.OG MI 60 50 48,7 38,5 - -
2.OG MI 60 50 45,5 35,5 - -

3.OG MI 60 50 45,1 35,2 - -
09 Baugrenze MI2 EG MI 60 50 46,6 36,6 - -

1.OG MI 60 50 47,5 37,5 - -

Ergebnis der Immissionsberechnungen gemäß DIN 18005 
Verkehrslärm im Plangebiet 
mit Berücksichtigung der schallabschirmenden / reflektierenden Wirkung der geplanten Bauhöhe
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SoundPLAN 8.2



Immissionspunkt Gebiets- Schalltechnischer Beurteilungspegel Überschreitung des

IO einstufung Orientierungswert Orientierungswertes
Nr. Name Fassaden- Geschoss

orientierung Tag Nacht Tag Nacht Tag Nacht
dB(A) dB(A) dB(A) dB(A) dB(A) dB(A)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

09 Baugrenze MI2 2.OG MI 60 50 47,7 37,7 - -
3.OG MI 60 50 47,8 37,9 - -

10 Baugrenze MI2 EG MI 60 50 50,4 40,4 - -
1.OG MI 60 50 52,8 42,7 - -

2.OG MI 60 50 55,7 45,4 - -
3.OG MI 60 50 56,5 46,2 - -

11 Baugrenze MI1 (IO Bestand) 1.OG MI 60 50 51,5 41,6 - -
2.OG MI 60 50 52,2 42,3 - -

12 Baugrenze MI1 (IO Bestand) 1.OG MI 60 50 52,7 42,8 - -

2.OG MI 60 50 53,0 43,1 - -
13 Baugrenze MI1 (IO Bestand) 1.OG MI 60 50 54,3 44,4 - -

2.OG MI 60 50 54,4 44,5 - -
14 Baugrenze MI1 (IO Bestand) 1.OG MI 60 50 55,9 46,0 - -

2.OG MI 60 50 55,9 46,0 - -

Ergebnis der Immissionsberechnungen gemäß DIN 18005 
Verkehrslärm im Plangebiet 
mit Berücksichtigung der schallabschirmenden / reflektierenden Wirkung der geplanten Bauhöhe

FF 6617-1 · 29.07.2021 · Anlage 5.1.2

SoundPLAN 8.2



Legende

Emissionslinie Straße

Gebäude Bestand

Baugrenze

Plangebietsgrenze

Maßstab 1:1500
0 10 20 40 60

m

Box anklicken und
gewünschte Skala
importieren über 

-> Datei    

-> Element
einfügen ...

-> Skala_...

Beurteilungspegel
in dB(A)
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45 < <= 50
50 < <= 55
55 < <= 60
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80 <  

Ergebnis der Immissionsberechnungen gemäß DIN 18005
Verkehrslärm im Plangebiet Isophonendarstellung zum Tages- und Nachtzeitraum für eine Rechenhöhe h= 2,5 m ü.G. (Erdgeschoss/ Freiflächen)
ohne Berücksichtigung der schallabschirmenden / reflektierenden Wirkung der geplanten Gebäude

FF 6617-5 • 29.07.2021 • Anlage 5.2
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Legende

Emissionslinie Straße

Gebäude Bestand

Baugrenze

Plangebietsgrenze

Maßstab 1:1500
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m
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gewünschte Skala
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-> Datei    
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Beurteilungspegel
in dB(A)

 <= 35
35 < <= 40
40 < <= 45
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55 < <= 60
60 < <= 65
65 < <= 70
70 < <= 75
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Ergebnis der Immissionsberechnungen gemäß DIN 18005
Verkehrslärm im Plangebiet Isophonendarstellung zum Tages- und Nachtzeitraum für eine Rechenhöhe h= 10 m ü.G. (3. Obergeschoss)
ohne Berücksichtigung der schallabschirmenden / reflektierenden Wirkung der geplanten Gebäude
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Detaillageplan des digitalen Simulationsmodells "Gewerbelärm - Immissionsorte im Umfeld des Plangebietes"

FF 6617-5 • 29.07.2021 • Anlage 6.1
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Detaillageplan des digitalen Simulationsmodells " Gewerbelärm - Immissionsorte innerhalb des Plangebietes"
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Detaillageplan des digitalen Simulationsmodells "Gewerbelärm"
Darstellung der erforderlichen Schallschutzmaßnahmen gegenüber Gewerbelärm im Plangebiet
für die Immissionsorte Planung
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Immissionsort Immissions- Beurteilungs- Überschreitung zulässiger berechneter Überschreitung

IO Stock- Gebiets- richtwert IRW pegel Lr IRW Maximalpegel Maximalpegel Maximalpegel

Nr. Beschreibung werk nutzung Tag Nacht Tag Nacht Tag Nacht Tag Nacht Tag Nacht Tag Nacht

 dB(A)  dB(A)  dB(A)  dB(A)  dB(A)  dB(A)

01  Bundesstr. 1 EG MI 60 45 48 37 - - 90 65 68 53 - -
1.OG 60 45 50 38 - - 90 65 68 53 - -
2.OG 60 45 50 39 - - 90 65 68 54 - -

02 Bundesstr. 2 EG MI 60 45 47 38 - - 90 65 64 54 - -
1.OG 60 45 49 40 - - 90 65 65 56 - -
2.OG 60 45 50 40 - - 90 65 65 56 - -

03 Bundesstr. 109 EG MI 60 45 46 30 - - 90 65 59 44 - -
1.OG 60 45 46 31 - - 90 65 60 45 - -
2.OG 60 45 47 31 - - 90 65 60 45 - -

04 Bundesstr. 109 EG MI 60 45 42 31 - - 90 65 58 46 - -
1.OG 60 45 43 31 - - 90 65 58 46 - -
2.OG 60 45 43 32 - - 90 65 58 47 - -

05 Bundesstr. EG MI 60 45 40 31 - - 90 65 54 45 - -
1.OG 60 45 41 31 - - 90 65 56 46 - -
2.OG 60 45 42 32 - - 90 65 57 47 - -

06 Faulenbruchstr. 1 EG WA 55 40 49 25 - - 85 60 69 46 - -
1.OG 55 40 50 28 - - 85 60 69 47 - -

07 Faulenbruchstr. 1 EG WA 55 40 53 30 - - 85 60 71 55 - -
1.OG 55 40 53 32 - - 85 60 71 55 - -

08 Faulenbruchstr. 2 EG WA 55 40 52 30 - - 85 60 67 56 - -
1.OG 55 40 53 31 - - 85 60 67 56 - -

09 Faulenbruchstr. 3 EG WA 55 40 50 28 - - 85 60 65 52 - -
1.OG 55 40 51 30 - - 85 60 66 52 - -

10 Faulenbruchstr. 4 EG WA 55 40 44 23 - - 85 60 58 42 - -
1.OG 55 40 46 25 - - 85 60 58 43 - -

11 Faulenbruchstr. 5 EG WA 55 40 42 22 - - 85 60 56 39 - -
1.OG 55 40 44 23 - - 85 60 57 40 - -

12 Faulenbruchstr. 6 EG WA 55 40 41 21 - - 85 60 56 30 - -

Ergebnisse der Immissionsberechnungen gemäß TA Lärm
Gewerbelärmimmissionen des Plangebietes im Umfeld
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Immissionsort Immissions- Beurteilungs- Überschreitung zulässiger berechneter Überschreitung

IO Stock- Gebiets- richtwert IRW pegel Lr IRW Maximalpegel Maximalpegel Maximalpegel

Nr. Beschreibung werk nutzung Tag Nacht Tag Nacht Tag Nacht Tag Nacht Tag Nacht Tag Nacht

 dB(A)  dB(A)  dB(A)  dB(A)  dB(A)  dB(A)

13 Pilgerbornstr. 1 EG MI 60 45 43 36 - - 90 65 57 52 - -
1.OG 60 45 46 38 - - 90 65 59 54 - -
2.OG 60 45 46 39 - - 90 65 59 54 - -

14 Wohnpark Greppstraße III EG WA 55 40 37 23 - - 85 60 46 29 - -
1.OG 55 40 40 25 - - 85 60 47 33 - -
2.OG 55 40 41 26 - - 85 60 48 33 - -

100 Gebäude Planung Faulenbruchstr EG WA 55 40 49 28 - - 85 60 63 40 - -
1.OG 55 40 50 29 - - 85 60 64 41 - -

101 Gebäude Planung Faulenbruchstr EG WA 55 40 54 32 - - 85 60 68 43 - -
1.OG 55 40 55 33 - - 85 60 69 45 - -
2.OG 55 40 55 33 - - 85 60 69 46 - -

102 Gebäude Planung Faulenbruchstr EG WA 55 40 54 32 - - 85 60 65 49 - -
1.OG 55 40 55 33 - - 85 60 67 51 - -

103 Gebäude Planung Faulenbruchstr EG WA 55 40 48 26 - - 85 60 61 41 - -
1.OG 55 40 49 28 - - 85 60 62 43 - -

Ergebnisse der Immissionsberechnungen gemäß TA Lärm
Gewerbelärmimmissionen des Plangebietes im Umfeld
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Immissionsort Immissions- Beurteilungs- Überschreitung zulässiger berechneter Überschreitung

IO Stock- Gebiets- richtwert IRW pegel Lr IRW Maximalpegel Maximalpegel Maximalpegel

Nr. Beschreibung werk nutzung Tag Nacht Tag Nacht Tag Nacht Tag Nacht Tag Nacht Tag Nacht

 dB(A)  dB(A)  dB(A)  dB(A)  dB(A)  dB(A)

01 Baugrenze MI1 (IO Bestand) 1.OG MI 60 45 55 28 - - 90 65 78 52 - -
2.OG 60 45 53 28 - - 90 65 76 52 - -

02 Baugrenze MI1 (IO Bestand) 1.OG MI 60 45 55 29 - - 90 65 71 54 - -
2.OG 60 45 53 29 - - 90 65 69 54 - -

03 Baugrenze MI1 (IO Bestand) 1.OG MI 60 45 54 43 - - 90 65 70 66 - 1
2.OG 60 45 53 43 - - 90 65 68 64 - -

04 Baugrenze MI1 (IO Bestand) 1.OG MI 60 45 58 33 - - 90 65 76 52 - -
2.OG 60 45 57 33 - - 90 65 75 52 - -

05 Baugrenze MI2 EG MI 60 45 59 38 - - 90 65 78 52 - -
1.OG 60 45 58 39 - - 90 65 78 52 - -
2.OG 60 45 57 39 - - 90 65 77 52 - -
3.OG 60 45 57 39 - - 90 65 75 52 - -
4.OG 60 45 56 38 - - 90 65 74 52 - -
5.OG 60 45 55 38 - - 90 65 73 52 - -

06 Baugrenze MI3 EG MI 60 45 57 32 - - 90 65 75 48 - -
1.OG 60 45 55 33 - - 90 65 71 50 - -
2.OG 60 45 54 34 - - 90 65 68 50 - -
3.OG 60 45 53 34 - - 90 65 66 51 - -
4.OG 60 45 52 34 - - 90 65 64 51 - -

07 Baugrenze MI3 EG MI 60 45 31 10 - - 90 65 50 35 - -
1.OG 60 45 31 11 - - 90 65 51 36 - -
2.OG 60 45 31 12 - - 90 65 51 36 - -
3.OG 60 45 30 7 - - 90 65 44 33 - -
4.OG 60 45 26 - - - 90 65 44 - - -

08 Baugrenze MI3 EG MI 60 45 36 17 - - 90 65 50 35 - -
1.OG 60 45 37 17 - - 90 65 51 36 - -
2.OG 60 45 37 18 - - 90 65 49 36 - -
3.OG 60 45 37 18 - - 90 65 48 37 - -

Ergebnisse der Immissionsberechnungen gemäß TA Lärm
Gewerbelärmimmissionen innerhalb des Plangebietes

FF 6617-5 · 29.07.2021 · Anlage 8.1
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Immissionsort Immissions- Beurteilungs- Überschreitung zulässiger berechneter Überschreitung

IO Stock- Gebiets- richtwert IRW pegel Lr IRW Maximalpegel Maximalpegel Maximalpegel

Nr. Beschreibung werk nutzung Tag Nacht Tag Nacht Tag Nacht Tag Nacht Tag Nacht Tag Nacht

 dB(A)  dB(A)  dB(A)  dB(A)  dB(A)  dB(A)

09 Baugrenze MI2 EG MI 60 45 43 22 - - 90 65 57 39 - -
1.OG 60 45 43 22 - - 90 65 57 40 - -
2.OG 60 45 43 23 - - 90 65 57 40 - -
3.OG 60 45 43 23 - - 90 65 57 40 - -

10 Baugrenze MI2 EG MI 60 45 58 40 - - 90 65 76 44 - -
1.OG 60 45 57 38 - - 90 65 74 45 - -
2.OG 60 45 57 37 - - 90 65 74 45 - -
3.OG 60 45 56 36 - - 90 65 74 48 - -

11 Baugrenze MI1 (IO Bestand) 1.OG MI 60 45 60 35 - - 90 65 82 46 - -
2.OG 60 45 59 34 - - 90 65 79 46 - -

12 Baugrenze MI1 (IO Bestand) 1.OG MI 60 45 59 35 - - 90 65 80 48 - -
2.OG 60 45 57 34 - - 90 65 77 48 - -

13 Baugrenze MI1 (IO Bestand) 1.OG MI 60 45 56 34 - - 90 65 80 50 - -
2.OG 60 45 55 34 - - 90 65 77 50 - -

14 Baugrenze MI1 (IO Bestand) 1.OG MI 60 45 55 33 - - 90 65 81 52 - -
2.OG 60 45 55 33 - - 90 65 77 52 - -

15 Baugrenze MI1 EG MI 60 45 64 36 4 - 90 65 77 58 - -
1.OG 60 45 62 36 2 - 90 65 76 57 - -
2.OG 60 45 60 36 - - 90 65 76 57 - -

16 Baugrenze MI1 EG MI 60 45 60 63 - 18 90 65 83 83 - 18
1.OG 60 45 57 59 - 14 90 65 76 76 - 11
2.OG 60 45 55 55 - 10 90 65 72 72 - 7

17 Baugrenze MI2 EG MI 60 45 60 36 - - 90 65 90 53 - -
1.OG 60 45 60 37 - - 90 65 85 53 - -
2.OG 60 45 59 38 - - 90 65 81 53 - -
3.OG 60 45 58 39 - - 90 65 78 53 - -
4.OG 60 45 57 39 - - 90 65 76 53 - -
5.OG 60 45 56 38 - - 90 65 75 52 - -

Ergebnisse der Immissionsberechnungen gemäß TA Lärm
Gewerbelärmimmissionen innerhalb des Plangebietes
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Immissionspunkt Beurteilungspegel Lr Außenlämpegel La nach DIN 4109

IO Adresse Richt. Stock- Nutz. Straße Gewerbe Summe 1989 2018-01
Nr. werk Gesamt La LPB La

- Tag Nacht Tag Nacht Tag Nacht Tag Nacht
 [dB(A)]  [dB(A)]  [dB(A)]  [dB(A)]  [dB(A)]  [dB(A)]  [dB(A)]  [dB(A)]  [dB(A)]

01 Baugrenze MI1 NO EG MI 53 43 60,0 45,0 60,8 47,1 62 III 64 61

1.OG MI 54 44 60,0 45,0 61,0 47,5 62 III 64 61
2.OG MI 54 44 60,0 45,0 61,0 47,5 62 III 64 61

3.OG MI 54 44 60,0 45,0 61,0 47,5 62 III 64 61
02 Baugrenze MI1 SO EG MI 61 51 60,0 45,0 63,5 52,0 66 IV 67 65

1.OG MI 62 52 60,0 45,0 64,1 52,8 67 IV 68 66
2.OG MI 62 52 60,0 45,0 64,1 52,8 67 IV 68 66

3.OG MI 62 52 60,0 45,0 64,1 52,8 67 IV 68 66
03 Baugrenze MI1 SW EG MI 66 55 60,0 45,0 67,0 55,4 70 IV 70 69

1.OG MI 67 56 60,0 45,0 67,8 56,3 71 V 71 70

2.OG MI 67 57 60,0 45,0 67,8 57,3 71 V 71 71
3.OG MI 67 57 60,0 45,0 67,8 57,3 71 V 71 71

04 Baugrenze MI1 NW EG MI 61 51 60,0 45,0 63,5 52,0 66 IV 67 65
1.OG MI 62 52 60,0 45,0 64,1 52,8 67 IV 68 66

2.OG MI 63 52 60,0 45,0 64,8 52,8 67 IV 68 66
3.OG MI 63 52 60,0 45,0 64,8 52,8 67 IV 68 66

05 Baugrenze MI2 SW EG MI 61 51 60,0 45,0 63,5 52,0 66 IV 67 65
1.OG MI 63 52 60,0 45,0 64,8 52,8 67 IV 68 66
2.OG MI 64 53 60,0 45,0 65,5 53,6 68 IV 69 67

3.OG MI 64 53 60,0 45,0 65,5 53,6 68 IV 69 67
4.OG MI 64 54 60,0 45,0 65,5 54,5 68 IV 69 68

5.OG MI 64 54 60,0 45,0 65,5 54,5 68 IV 69 68
06 Baugrenze MI3 SW EG MI 65 55 60,0 45,0 66,2 55,4 69 IV 70 69

1.OG MI 67 56 60,0 45,0 67,8 56,3 71 V 71 70
2.OG MI 67 57 60,0 45,0 67,8 57,3 71 V 71 71
3.OG MI 67 57 60,0 45,0 67,8 57,3 71 V 71 71

4.OG MI 67 56 60,0 45,0 67,8 56,3 71 V 71 70
07 Baugrenze MI3 NW EG MI 59 49 60,0 45,0 62,5 50,5 65 III 66 64

1.OG MI 61 50 60,0 45,0 63,5 51,2 66 IV 67 65
2.OG MI 61 51 60,0 45,0 63,5 52,0 66 IV 67 65

3.OG MI 61 51 60,0 45,0 63,5 52,0 66 IV 67 65
4.OG MI 61 51 60,0 45,0 63,5 52,0 66 IV 67 65

Ergebnis der Immissionsberechnungen
Summe aus Verkehrslärm und Gewerbelärm im Plangebiet 
ohne Berücksichtigung der schallabschirmenden / reflektierenden Wirkung 
der Baugrenzen
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Immissionspunkt Beurteilungspegel Lr Außenlämpegel La nach DIN 4109

IO Adresse Richt. Stock- Nutz. Straße Gewerbe Summe 1989 2018-01
Nr. werk Gesamt La LPB La

- Tag Nacht Tag Nacht Tag Nacht Tag Nacht
 [dB(A)]  [dB(A)]  [dB(A)]  [dB(A)]  [dB(A)]  [dB(A)]  [dB(A)]  [dB(A)]  [dB(A)]

08 Baugrenze MI3 NO EG MI 50 40 60,0 45,0 60,4 46,2 61 III 64 60

1.OG MI 50 40 60,0 45,0 60,4 46,2 61 III 64 60
2.OG MI 46 36 60,0 45,0 60,2 45,5 61 III 64 59

3.OG MI 46 36 60,0 45,0 60,2 45,5 61 III 64 59
09 Baugrenze MI2 NO EG MI 49 38 60,0 45,0 60,3 45,8 61 III 64 59

1.OG MI 49 39 60,0 45,0 60,3 46,0 61 III 64 59
2.OG MI 48 38 60,0 45,0 60,3 45,8 61 III 64 59

3.OG MI 48 38 60,0 45,0 60,3 45,8 61 III 64 59
10 Baugrenze MI2 SO EG MI 55 45 60,0 45,0 61,2 48,0 63 III 65 61

1.OG MI 57 46 60,0 45,0 61,8 48,5 63 III 65 62

2.OG MI 57 47 60,0 45,0 61,8 49,1 63 III 65 63
3.OG MI 58 48 60,0 45,0 62,1 49,8 64 III 66 63

Ergebnis der Immissionsberechnungen
Summe aus Verkehrslärm und Gewerbelärm im Plangebiet 
ohne Berücksichtigung der schallabschirmenden / reflektierenden Wirkung 
der Baugrenzen

FF 6617-5 · 29.07.2021 · Anlage 9.2
SoundPLAN 8.2



Immissionspunkt Beurteilungspegel Lr Außenlämpegel La nach DIN 4109

IO Adresse Richt. Stock- Nutz. Straße Gewerbe Summe 1989 2018-01
Nr. werk Gesamt La LPB La

- Tag Nacht Tag Nacht Tag Nacht Tag Nacht
 [dB(A)]  [dB(A)]  [dB(A)]  [dB(A)]  [dB(A)]  [dB(A)]  [dB(A)]  [dB(A)]  [dB(A)]

01 Baugrenze MI1 (IO Bestand) 1.OG MI 61 51 60,0 45,0 63,5 52,0 66 IV 67 65

2.OG MI 62 51 60,0 45,0 64,1 52,0 67 IV 68 65
02 Baugrenze MI1 (IO Bestand) 1.OG MI 62 52 60,0 45,0 64,1 52,8 67 IV 68 66

2.OG MI 62 52 60,0 45,0 64,1 52,8 67 IV 68 66
03 Baugrenze MI1 (IO Bestand) 1.OG MI 67 56 60,0 45,0 67,8 56,3 71 V 71 70

2.OG MI 67 57 60,0 45,0 67,8 57,3 71 V 71 71
04 Baugrenze MI1 (IO Bestand) 1.OG MI 60 50 60,0 45,0 63,0 51,2 65 III 66 65

2.OG MI 61 51 60,0 45,0 63,5 52,0 66 IV 67 65
05 Baugrenze MI2 EG MI 61 51 60,0 45,0 63,5 52,0 66 IV 67 65

1.OG MI 63 52 60,0 45,0 64,8 52,8 67 IV 68 66

2.OG MI 64 53 60,0 45,0 65,5 53,6 68 IV 69 67
3.OG MI 64 53 60,0 45,0 65,5 53,6 68 IV 69 67

4.OG MI 64 54 60,0 45,0 65,5 54,5 68 IV 69 68
5.OG MI 64 54 60,0 45,0 65,5 54,5 68 IV 69 68

06 Baugrenze MI3 EG MI 65 55 60,0 45,0 66,2 55,4 69 IV 70 69
1.OG MI 67 56 60,0 45,0 67,8 56,3 71 V 71 70

2.OG MI 67 57 60,0 45,0 67,8 57,3 71 V 71 71
3.OG MI 67 57 60,0 45,0 67,8 57,3 71 V 71 71
4.OG MI 67 56 60,0 45,0 67,8 56,3 71 V 71 70

07 Baugrenze MI3 EG MI 59 49 60,0 45,0 62,5 50,5 65 III 66 64
1.OG MI 61 50 60,0 45,0 63,5 51,2 66 IV 67 65

2.OG MI 61 51 60,0 45,0 63,5 52,0 66 IV 67 65
3.OG MI 61 51 60,0 45,0 63,5 52,0 66 IV 67 65

4.OG MI 61 51 60,0 45,0 63,5 52,0 66 IV 67 65
08 Baugrenze MI3 EG MI 48 38 60,0 45,0 60,3 45,8 61 III 64 59

1.OG MI 49 39 60,0 45,0 60,3 46,0 61 III 64 59

2.OG MI 46 36 60,0 45,0 60,2 45,5 61 III 64 59
3.OG MI 46 36 60,0 45,0 60,2 45,5 61 III 64 59

09 Baugrenze MI2 EG MI 47 37 60,0 45,0 60,2 45,6 61 III 64 59
1.OG MI 48 38 60,0 45,0 60,3 45,8 61 III 64 59

2.OG MI 48 38 60,0 45,0 60,3 45,8 61 III 64 59
3.OG MI 48 38 60,0 45,0 60,3 45,8 61 III 64 59

Ergebnis der Immissionsberechnungen
Summe aus Verkehrslärm und Gewerbelärm im Plangebiet 
mit Berücksichtigung der schallabschirmenden / reflektierenden Wirkung der 
Baugrenzen
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Immissionspunkt Beurteilungspegel Lr Außenlämpegel La nach DIN 4109

IO Adresse Richt. Stock- Nutz. Straße Gewerbe Summe 1989 2018-01
Nr. werk Gesamt La LPB La

- Tag Nacht Tag Nacht Tag Nacht Tag Nacht
 [dB(A)]  [dB(A)]  [dB(A)]  [dB(A)]  [dB(A)]  [dB(A)]  [dB(A)]  [dB(A)]  [dB(A)]

10 Baugrenze MI2 EG MI 51 41 60,0 45,0 60,5 46,5 61 III 64 60

1.OG MI 53 43 60,0 45,0 60,8 47,1 62 III 64 61
2.OG MI 56 46 60,0 45,0 61,5 48,5 63 III 65 62

3.OG MI 57 47 60,0 45,0 61,8 49,1 63 III 65 63
11 Baugrenze MI1 (IO Bestand) 1.OG MI 52 42 60,0 45,0 60,6 46,8 62 III 64 60

2.OG MI 53 43 60,0 45,0 60,8 47,1 62 III 64 61
12 Baugrenze MI1 (IO Bestand) 1.OG MI 53 43 60,0 45,0 60,8 47,1 62 III 64 61

2.OG MI 53 44 60,0 45,0 60,8 47,5 62 III 64 61
13 Baugrenze MI1 (IO Bestand) 1.OG MI 55 45 60,0 45,0 61,2 48,0 63 III 65 61

2.OG MI 55 45 60,0 45,0 61,2 48,0 63 III 65 61

14 Baugrenze MI1 (IO Bestand) 1.OG MI 56 46 60,0 45,0 61,5 48,5 63 III 65 62
2.OG MI 56 46 60,0 45,0 61,5 48,5 63 III 65 62

Ergebnis der Immissionsberechnungen
Summe aus Verkehrslärm und Gewerbelärm im Plangebiet 
mit Berücksichtigung der schallabschirmenden / reflektierenden Wirkung der 
Baugrenzen

FF 6617-5 · 29.07.2021 · Anlage 10.2
SoundPLAN 8.2



Maßgebliche
Außenlärmpegel

in dB(A)

 <= 58
58 < <= 60
60 < <= 62
62 < <= 64
64 < <= 66
66 < <= 68
68 < <= 70
70 < <= 72
72 < <= 74
74 < <= 76
76 <  

Legende

Baugrenzen

Maßstab 1:1000
0 5 10 20 30 40

m

Darstellung der maßgeblichen Außenlärmpegel gemäß DIN 4109-2018
aus der Summe Verkehrs- und Gewerbelärm entlang der Baugrenzen zum Tageszeitraum
ohne Bebauungsdämpfung der geplanten Bebauung
für das maßgebende Geschoss
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Maßgebliche
Außenlärmpegel

in dB(A)

 <= 58
58 < <= 60
60 < <= 62
62 < <= 64
64 < <= 66
66 < <= 68
68 < <= 70
70 < <= 72
72 < <= 74
74 < <= 76
76 <  

Legende

Baugrenzen

Maßstab 1:1000
0 5 10 20 30 40

m

Darstellung der maßgeblichen Außenlärmpegel gemäß DIN 4109-2018
aus der Summe Verkehrs- und Gewerbelärm entlang der Baugrenzen zum Nachtzeitraum
ohne Bebauungsdämpfung der geplanten Bebauung
für das maßgebende Geschoss
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Außenlärmpegel
in dB(A)

 <= 58
58 < <= 60
60 < <= 62
62 < <= 64
64 < <= 66
66 < <= 68
68 < <= 70
70 < <= 72
72 < <= 74
74 < <= 76
76 <  

Maßgebliche
Außenlärmpegel

in dB(A)

 <= 58
58 < <= 60
60 < <= 62
62 < <= 64
64 < <= 66
66 < <= 68
68 < <= 70
70 < <= 72
72 < <= 74
74 < <= 76
76 <  

Legende

Baugrenzen

Grenze Plangebiet

Maßstab 1:1000
0 5 10 20 30 40

m

Darstellung der maßgeblichen Außenlärmpegel gemäß DIN 4109-2018
aus der Summe Verkehrs- und Gewerbelärm flächenhaft im Plangebiet zum Tageszeitraum
ohne Bebauungsdämpfung der geplanten Bebauung für das maßgebende Geschoss
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Legende

Baugrenzen

Grenze Plangebiet

Maßstab 1:1000
0 5 10 20 30 40

m

Maßgebliche
Außenlärmpegel

in dB(A)

 <= 58
58 < <= 60
60 < <= 62
62 < <= 64
64 < <= 66
66 < <= 68
68 < <= 70
70 < <= 72
72 < <= 74
74 < <= 76
76 <  

Darstellung der maßgeblichen Außenlärmpegel gemäß DIN 4109-2018
aus der Summe Verkehrs- und Gewerbelärm flächenhaft im Plangebiet zum Nachtzeitraum
ohne Bebauungsdämpfung der geplanten Bebauung für das maßgebende Geschoss
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Legende

Baugrenzen

Grenze Plangebiet

Maßstab 1:1000
0 5 10 20 30 40

m

Darstellung der maßgeblichen Außenlärmpegel gemäß DIN 4109-2018
aus der Summe Verkehrs- und Gewerbelärm flächenhaft im Plangebiet
ohne Bebauungsdämpfung der geplanten Bebauung für das maßgebende Geschoss
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Maßgebliche
Außenlärmpegel

in dB(A)

 <= 58
58 < <= 60
60 < <= 62
62 < <= 64
64 < <= 66
66 < <= 68
68 < <= 70
70 < <= 72
72 < <= 74
74 < <= 76
76 <  

Legende

Baugrenzen

Maßstab 1:1000
0 5 10 20 30 40

m

Darstellung der maßgeblichen Außenlärmpegel gemäß DIN 4109-2018
aus der Summe Verkehrs- und Gewerbelärm entlang der Baugrenzen zum Tageszeitraum
mit Bebauungsdämpfung der geplanten Bebauung
für das maßgebende Geschoss
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Maßgebliche
Außenlärmpegel

in dB(A)

 <= 58
58 < <= 60
60 < <= 62
62 < <= 64
64 < <= 66
66 < <= 68
68 < <= 70
70 < <= 72
72 < <= 74
74 < <= 76
76 <  

Legende

Baugrenzen

Maßstab 1:1000
0 5 10 20 30 40

m

Darstellung der maßgeblichen Außenlärmpegel gemäß DIN 4109-2018
aus der Summe Verkehrs- und Gewerbelärm entlang der Baugrenzen zum Nachtzeitraum
mit Bebauungsdämpfung der geplanten Bebauung
für das maßgebende Geschoss

FF 6617-4 • 29.07.2021 • Anlage 12.2

@
_A

4_
S

ka
la

.s
gs

 /
 X

X
X

 X
X

.X
X

.X
X

 X
X

:X
X

:X
X

 /
 A

4_
S

ka
la

.p
df



Legende

Emissionslinie Straße

Gebäude Bestand

Baugrenze

Immissionsort

Maßstab 1:2000
0 10 20 40 60

m

Box anklicken und
gewünschte Skala
importieren über 

-> Datei    

-> Element
einfügen ...

-> Skala_...

Beurteilungspegel
in dB(A)

 <= 35
35 < <= 40
40 < <= 45
45 < <= 50
50 < <= 55
55 < <= 60
60 < <= 65
65 < <= 70
70 < <= 75
75 < <= 80
80 <  

Detaillageplan des digitalen Simulationsmodells
"Auswirkungen des Plangebietes auf die Verkehrslärmsituation im Umfeld"
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Prognose-Mit-Fall (Planung)



Immissionspunkt Beurteilungspegel Beurteilungspegel Pegeldifferenz

IP Name Fassaden-Geschoss Prognose-Ohne-Fall Prognose-Mit-Fall

orien-
tierung Tag Nacht Tag Nacht Tag Nacht

dB(A) dB(A) dB(A) dB(A) dB(A) dB(A)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
01  Bundesstr. 1 NO EG 65 54 65 55 0,5 0,6

NO 1.OG 66 56 67 56 0,4 0,5
NO 2.OG 67 56 67 57 0,4 0,5

02 Bundesstr. 2 NO EG 65 54 65 55 0,5 0,6
NO 1.OG 66 56 67 56 0,4 0,5

NO 2.OG 67 56 67 57 0,4 0,5
03 Bundesstr. 109 SO EG 64 54 65 54 0,3 0,4

SO 1.OG 65 55 66 55 0,2 0,3

SO 2.OG 65 55 66 55 0,3 0,4
04 Bundesstr. 109 NO EG 50 39 49 39 -0,8 -0,7

NO 1.OG 51 40 50 39 -0,6 -0,5
NO 2.OG 51 40 51 41 0,0 0,2

05 Bundesstr. NO EG 63 52 63 52 0,2 0,5
NO 1.OG 64 53 64 54 0,2 0,5

NO 2.OG 65 54 65 54 0,2 0,5
06 Faulenbruchstr. 1 S EG 57 47 58 48 0,9 1,0

S 1.OG 58 48 59 49 1,0 1,1

07 Faulenbruchstr. 1 W EG 60 50 61 51 1,4 1,6
W 1.OG 60 50 62 52 1,4 1,5

08 Faulenbruchstr. 2 W EG 59 49 61 51 1,5 1,6
W 1.OG 60 50 61 51 1,5 1,6

09 Faulenbruchstr. 3 W EG 61 51 63 53 1,6 1,6
W 1.OG 61 51 63 53 1,6 1,7

10 Faulenbruchstr. 4 W EG 59 49 60 50 1,5 1,6

W 1.OG 59 49 60 51 1,5 1,6
11 Faulenbruchstr. 5 W EG 61 51 62 52 1,7 1,7

W 1.OG 61 51 62 52 1,7 1,7
12 Faulenbruchstr. 6 W EG 49 39 46 36 -2,9 -2,7

13 Pilgerbornstr. 1 NO EG 63 53 64 53 0,4 0,5

Ergebnis der Immissionsberechnungen
Auswirkungen auf die Verkehrslärmsituation im Umfeld

FF 6617-5 · 29.07.2021 · Anlage 14.1
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Immissionspunkt Beurteilungspegel Beurteilungspegel Pegeldifferenz

IP Name Fassaden-Geschoss Prognose-Ohne-Fall Prognose-Mit-Fall

orien-
tierung Tag Nacht Tag Nacht Tag Nacht

dB(A) dB(A) dB(A) dB(A) dB(A) dB(A)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
13 Pilgerbornstr. 1 NO 1.OG 65 55 66 55 0,3 0,4

NO 2.OG 66 55 66 56 0,3 0,4
14 Wohnpark Greppstraße III S EG 56 45 54 43 -1,9 -1,7

S 1.OG 56 46 55 44 -1,9 -1,8
S 2.OG 57 47 55 45 -2,0 -1,9

Ergebnis der Immissionsberechnungen
Auswirkungen auf die Verkehrslärmsituation im Umfeld
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SoundPLAN 8.2



Emissionsdaten der Gewerbelärmquellen

Objekt-
Nr.

Quellbeschreibung Gruppe Quell-
typ

Länge,
Fläche
m, m²

Lw

dB(A)

L'w

dB(A)/m, m²

KT

dB

Ko

dB(A)

KI

dB

63
Hz

dB(A)

125
Hz

dB(A)

250
Hz

dB(A)

500
Hz

dB(A)

1
kHz

dB(A)

2
kHz

dB(A)

4
kHz

dB(A)

8
kHz

dB(A)

02 Pkw Parkplatz Zu-/Ausfahrt Wohnen Parkplatz Linie 61 62,9 45,0 0 47,8 51,8 53,8 55,8 57,8 55,8 50,8 42,8
03 Pkw Stellplätze Gewerbenutzung Parkplatz Fläche 4360 75,1 38,7 0 59,3 66,3 65,3 67,3 69,3 67,3 65,3 59,3
04 Pkw Parkplatz Zu-/Ausfahrt Wohnen Parkplatz Linie 54 62,4 45,0 0 47,2 51,2 53,2 55,2 57,2 55,2 50,2 42,2
05 Pkw Parkplatz Gewerbe Zu-/Ausfahrt Parkplatz Linie 9 52,6 43,2 0 37,5 41,5 43,5 45,5 47,5 45,5 40,5 32,5
06 Pkw Parkplatz Zu-/Ausfahrt Gewerbe Parkplatz Linie 7 51,9 43,2 0 36,8 40,8 42,8 44,8 46,8 44,8 39,8 31,8
07 Lkw Fahrten Anlieferung Vennhof Bestand Anlieferung Vennhof Bestand Linie 47 79,7 63,0 0 60,1 63,1 69,1 72,1 76,1 73,1 67,1 59,1
08 Lkw Rangieren Anlieferung Vennhof Bestand Linie 47 85,7 69,0 3 0 66,1 69,1 75,1 78,1 82,1 79,1 73,1 65,1
09 Pkw Parkplatz Zu-/Ausfahrt Anlieferung Vennhof Bestand Linie 4 49,2 43,2 0 34,1 38,1 40,1 42,1 44,1 42,1 37,1 29,1
10 Kleintransporter Fahrten Anlieferung Vennhof Bestand Linie 105 76,2 56,0 0 56,6 59,6 65,6 68,6 72,6 69,6 63,6 55,6
11 Kleintransporter Abstellen Anlieferung Vennhof Bestand Fläche 7 77,2 68,7 0 61,4 68,4 67,4 69,4 71,4 69,4 67,4 61,4
12 Verladevorgänge Kleintransporter Anlieferung Vennhof Bestand Fläche 7 78,0 69,5 0 62,2 69,2 68,2 70,2 72,2 70,2 68,2 62,2
13 Verladevorgänge Lkw Anlieferung Vennhof Bestand Fläche 4 98,0 91,6 0 82,2 89,2 88,2 90,2 92,2 90,2 88,2 82,2
14 Außengastro Anlieferung Vennhof Bestand Fläche 75 83,0 64,2 3 4 67,2 74,2 73,2 75,2 77,2 75,2 73,2 67,2
15 Lkw Abstellen Anlieferung Vennhof Bestand Fläche 4 81,5 75,1 0 65,7 72,7 71,7 73,7 75,7 73,7 71,7 65,7
16 Lkw Rangieren Anlieferung Vennhof Erweiterung Linie 38 84,8 69,0 3 0 65,2 68,2 74,2 77,2 81,2 78,2 72,2 64,2
17 Kleintransporter Fahrten Anlieferung Vennhof Erweiterung Linie 38 76,8 61,0 0 57,2 60,2 66,2 69,2 73,2 70,2 64,2 56,2
18 Kleintransporter Abstellen Anlieferung Vennhof Erweiterung Fläche 111 77,2 56,7 0 61,4 68,4 67,4 69,4 71,4 69,4 67,4 61,4
19 Verladevorgänge Kleintransporter Anlieferung Vennhof Erweiterung Fläche 111 88,0 67,5 0 72,2 79,2 78,2 80,2 82,2 80,2 78,2 72,2
20 Verladevorgänge Lkw Anlieferung Vennhof Erweiterung Fläche 111 88,0 67,5 0 72,2 79,2 78,2 80,2 82,2 80,2 78,2 72,2
21 Lkw Fahrten Anlieferung Vennhof Erweiterung Linie 38 78,8 63,0 0 59,2 62,2 68,2 71,2 75,2 72,2 66,2 58,2
22 Lkw Abstellen Anlieferung Vennhof Erweiterung Fläche 111 81,5 61,0 0 65,7 72,7 71,7 73,7 75,7 73,7 71,7 65,7
24 Haustechnik MI3 Haustechnik Punkt 80,0 80,0 0 47,5 65,1 74,1 73,5 71,7 72,9 70,2 66,6
26 Haustechnik MI2 Haustechnik Punkt 80,0 80,0 0 47,5 65,1 74,1 73,5 71,7 72,9 70,2 66,6
27 Lüftungsgerät 01 Bestand Haustechnik Fläche 7 58,0 49,7 0 25,5 43,1 52,1 51,5 49,7 50,9 48,2 44,6
28 Lüftungsgerät 02 Bestand Haustechnik Fläche 9 58,0 48,5 0 25,5 43,1 52,1 51,5 49,7 50,9 48,2 44,6
29 Klimagerät 01 Bestand Haustechnik Punkt 70,0 70,0 0 37,5 55,1 64,1 63,5 61,7 62,9 60,2 56,6
30 Klimagerät 02 Bestand Haustechnik Punkt 70,0 70,0 0 37,5 55,1 64,1 63,5 61,7 62,9 60,2 56,6
31 Klimagerät 03 Bestand Haustechnik Punkt 70,0 70,0 0 37,5 55,1 64,1 63,5 61,7 62,9 60,2 56,6
32 Maximalpegel Pkw beschleunigte Abfahrt Parkplatz Punkt 0,0 0,0 0 -15,1 -11,1 -9,1 -7,1 -5,1 -7,1 -12,1 -20,1
33 Maximalpegel Pkw beschleunigte Abfahrt Parkplatz Punkt 0,0 0,0 0 -15,1 -11,1 -9,1 -7,1 -5,1 -7,1 -12,1 -20,1
34 Klimagerät 04 Bestand Haustechnik Punkt 70,0 70,0 0 37,5 55,1 64,1 63,5 61,7 62,9 60,2 56,6
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Emissionsdaten der Gewerbelärmquellen

Legende
 
Objekt- Nr. Objektnummer
Quellbeschreibung Name der Schallquelle
Gruppe Zugehörigkeit zur Gruppe
Quell- typ Typ der Quelle (Punkt, Linie, Fläche)
Länge, Fläche m, m² geom. Abmessung der Quelle (Länge oder Fläche)
Lw dB(A) Schallleistungspegel der Quelle
L'w dB(A)/m, m² geometrisch bezogener Schallleistungspegel pro m oder m², entsprechend des Typs der Quelle
KT dB Zuschlag für Tonhaltigkeit
Ko dB(A)
KI dB Zuschlag für Impulshaltigkeit
63 Hz dB(A) Schallleistungspegel dieser Oktave
125 Hz dB(A) Schallleistungspegel dieser Oktave
250 Hz dB(A) Schallleistungspegel dieser Oktave
500 Hz dB(A) Schallleistungspegel dieser Oktave
1 kHz dB(A) Schallleistungspegel dieser Oktave
2 kHz dB(A) Schallleistungspegel dieser Oktave
4 kHz dB(A) Schallleistungspegel dieser Oktave
8 kHz dB(A) Schallleistungspegel dieser Oktave
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Ganglinie der Gewerbelärmquellen
Schallleistungspegel der Einzelquellen in Abhängigkeit von der jeweiligen Tageszeit

Nr.
Quellbeschreibung 00-01

Uhr
dB(A)

01-02
Uhr

dB(A)

02-03
Uhr

dB(A)

03-04
Uhr

dB(A)

04-05
Uhr

dB(A)

05-06
Uhr

dB(A)

06-07
Uhr

dB(A)

07-08
Uhr

dB(A)

08-09
Uhr

dB(A)

09-10
Uhr

dB(A)

10-11
Uhr

dB(A)

11-12
Uhr

dB(A)

12-13
Uhr

dB(A)

14-15
Uhr

dB(A)

13-14
Uhr

dB(A)

15-16
Uhr

dB(A)

16-17
Uhr

dB(A)

17-18
Uhr

dB(A)

18-19
Uhr

dB(A)

19-20
Uhr

dB(A)

20-21
Uhr

dB(A)

21-22
Uhr

dB(A)

22-23
Uhr

dB(A)

23-24
Uhr

dB(A)

02 Pkw Parkplatz Zu-/Ausfahrt Wohnen 73,7 73,7 73,7 73,7 73,7 73,7 77,7 77,7 77,7 77,7 77,7 77,7 77,7 77,7 77,7 77,7 77,7 77,7 77,7 77,7 77,7 77,7 73,7 73,7
03 Pkw Stellplätze Gewerbenutzung 97,4 97,4 97,4 97,4 97,4 97,4 97,4 97,4 97,4 97,4 97,4 97,4 97,4 97,4 97,4 97,4
04 Pkw Parkplatz Zu-/Ausfahrt Wohnen 73,1 73,1 73,1 73,1 73,1 73,1 77,1 77,1 77,1 77,1 77,1 77,1 77,1 77,1 77,1 77,1 77,1 77,1 77,1 77,1 77,1 77,1 73,1 73,1
05 Pkw Parkplatz Gewerbe Zu-/Ausfahrt 75,0 75,0 75,0 75,0 75,0 75,0 75,0 75,0 75,0 75,0 75,0 75,0 75,0 75,0 75,0 75,0
06 Pkw Parkplatz Zu-/Ausfahrt Gewerbe 74,2 74,2 74,2 74,2 74,2 74,2 74,2 74,2 74,2 74,2 74,2 74,2 74,2 74,2 74,2 74,2
07 Lkw Fahrten Anlieferung Vennhof Bestand 79,7 79,7
08 Lkw Rangieren 85,7 85,7
09 Pkw Parkplatz Zu-/Ausfahrt 71,5 71,5 71,5 71,5 71,5 71,5 71,5 71,5 71,5 71,5 71,5 71,5 71,5 71,5 71,5 71,5
10 Kleintransporter Fahrten 76,2 76,2 76,2 76,2 76,2 76,2 76,2 76,2 76,2 76,2 76,2
11 Kleintransporter Abstellen 77,2 77,2 77,2 77,2 77,2 77,2 77,2 77,2 77,2 77,2 77,2
12 Verladevorgänge Kleintransporter 82,8 82,8 82,8 82,8 82,8 82,8 85,8 85,8 85,8 82,8 82,8
13 Verladevorgänge Lkw 98,0 98,0
14 Außengastro 83,0 83,0 83,0 83,0 83,0 83,0 83,0 83,0 83,0 83,0 83,0 83,0 80,0
15 Lkw Abstellen 81,5 81,5
16 Lkw Rangieren 87,8
17 Kleintransporter Fahrten 81,6
18 Kleintransporter Abstellen 82,0
19 Verladevorgänge Kleintransporter 92,8
20 Verladevorgänge Lkw 91,0
21 Lkw Fahrten 81,8
22 Lkw Abstellen 84,5
24 Haustechnik MI3 70,0 70,0 70,0 70,0 70,0 70,0 80,0 80,0 80,0 80,0 80,0 80,0 80,0 80,0 80,0 80,0 80,0 80,0 80,0 80,0 80,0 80,0 70,0 70,0
26 Haustechnik MI2 70,0 70,0 70,0 70,0 70,0 70,0 80,0 80,0 80,0 80,0 80,0 80,0 80,0 80,0 80,0 80,0 80,0 80,0 80,0 80,0 80,0 80,0 70,0 70,0
27 Lüftungsgerät 01 Bestand 58,0 58,0 58,0 58,0 58,0 58,0 58,0 58,0 58,0 58,0 58,0 58,0 58,0 58,0 58,0 58,0 58,0 58,0 58,0 58,0 58,0 58,0 58,0 58,0
28 Lüftungsgerät 02 Bestand 58,0 58,0 58,0 58,0 58,0 58,0 58,0 58,0 58,0 58,0 58,0 58,0 58,0 58,0 58,0 58,0 58,0 58,0 58,0 58,0 58,0 58,0 58,0 58,0
29 Klimagerät 01 Bestand 70,0 70,0 70,0 70,0 70,0 70,0 70,0 70,0 70,0 70,0 70,0 70,0 70,0 70,0 70,0 70,0 70,0 70,0 70,0 70,0 70,0 70,0 70,0 70,0
30 Klimagerät 02 Bestand 70,0 70,0 70,0 70,0 70,0 70,0 70,0 70,0 70,0 70,0 70,0 70,0 70,0 70,0 70,0 70,0 70,0 70,0 70,0 70,0 70,0 70,0 70,0 70,0
31 Klimagerät 03 Bestand 70,0 70,0 70,0 70,0 70,0 70,0 70,0 70,0 70,0 70,0 70,0 70,0 70,0 70,0 70,0 70,0 70,0 70,0 70,0 70,0 70,0 70,0 70,0 70,0
32 Maximalpegel Pkw beschleunigte Abfahrt 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
33 Maximalpegel Pkw beschleunigte Abfahrt 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
34 Klimagerät 04 Bestand 70,0 70,0 70,0 70,0 70,0 70,0 70,0 70,0 70,0 70,0 70,0 70,0 70,0 70,0 70,0 70,0 70,0 70,0 70,0 70,0 70,0 70,0 70,0 70,0
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Ganglinie der Gewerbelärmquellen
Schallleistungspegel der Einzelquellen in Abhängigkeit von der jeweiligen Tageszeit

Legende
 
 Nr. Objektnummer
Quellbeschreibung Name der Schallquelle
00-01 Uhr dB(A) Schallleistungspegel in dieser Stunde (Anlagenleistung)
01-02 Uhr dB(A) Schallleistungspegel in dieser Stunde (Anlagenleistung)
02-03 Uhr dB(A) Schallleistungspegel in dieser Stunde (Anlagenleistung)
03-04 Uhr dB(A) Schallleistungspegel in dieser Stunde (Anlagenleistung)
04-05 Uhr dB(A) Schallleistungspegel in dieser Stunde (Anlagenleistung)
05-06 Uhr dB(A) Schallleistungspegel in dieser Stunde (Anlagenleistung)
06-07 Uhr dB(A) Schallleistungspegel in dieser Stunde (Anlagenleistung)
07-08 Uhr dB(A) Schallleistungspegel in dieser Stunde (Anlagenleistung)
08-09 Uhr dB(A) Schallleistungspegel in dieser Stunde (Anlagenleistung)
09-10 Uhr dB(A) Schallleistungspegel in dieser Stunde (Anlagenleistung)
10-11 Uhr dB(A) Schallleistungspegel in dieser Stunde (Anlagenleistung)
11-12 Uhr dB(A) Schallleistungspegel in dieser Stunde (Anlagenleistung)
12-13 Uhr dB(A) Schallleistungspegel in dieser Stunde (Anlagenleistung)
14-15 Uhr dB(A) Schallleistungspegel in dieser Stunde (Anlagenleistung)
13-14 Uhr dB(A) Schallleistungspegel in dieser Stunde (Anlagenleistung)
15-16 Uhr dB(A) Schallleistungspegel in dieser Stunde (Anlagenleistung)
16-17 Uhr dB(A) Schallleistungspegel in dieser Stunde (Anlagenleistung)
17-18 Uhr dB(A) Schallleistungspegel in dieser Stunde (Anlagenleistung)
18-19 Uhr dB(A) Schallleistungspegel in dieser Stunde (Anlagenleistung)
19-20 Uhr dB(A) Schallleistungspegel in dieser Stunde (Anlagenleistung)
20-21 Uhr dB(A) Schallleistungspegel in dieser Stunde (Anlagenleistung)
21-22 Uhr dB(A) Schallleistungspegel in dieser Stunde (Anlagenleistung)
22-23 Uhr dB(A) Schallleistungspegel in dieser Stunde (Anlagenleistung)
23-24 Uhr dB(A) Schallleistungspegel in dieser Stunde (Anlagenleistung)
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